
Haushalt Gewerbe Gastro

keine Anrede Frau Herr Firma

Versorgung von Haushaltkunden außerhalb der Grundversorgung zwischen Stadtwerke Bad Tölz GmbH,

An der Osterleite 2, 83646 Bad Tölz (nachfolgend Versorger genannt) und folgendem Kunden 

Der Vertrag hat eine Erstlaufzeit bis zum Ablauf des 31.12. des laufenden Kalenderjahres, bei einem Vertragsabschluss nach dem 31.10. bis zum 31.12. des folgenden Kalenderjahres.

IHRE KUNDENNUMMER BEI UNS 

STROMLIEFERAUFTRAG | TÖLZSTROM 

Kundennummer:

ENTNAHMESTELLE 

EINTARIF 

IHR TARIF KÜNDIGUNGSFRIST: 4 Wochen zum Vertragsende 

HAUSHALTKUNDEN GEM. § 3 NR. 22 ENWG

ZÄHLERART 

moderne Messeinrichtung 

konventionelle Messeinrichtung

intelligente Messeinrichtung 

Name/Firma

Vorname

Namenszusatz

Bei Neueinzug (Sie sind neu eingezogen und haben für o.g. Zähler 

noch keinen Vertrag)

Tag der Schlüsselübergabe

Zählerstand: 

Bei Lieferantenwechsel (Sie sind mit o.g. Zähler derzeit bei einem 

anderen Lieferanten)

Bisheriger Lieferant

Kundennummer dort

TAG & NACHT 

TAG & NACHT 24 H 

GEMEINSAME MESSUNG 

BESTANDSANLAGE | Inbetriebnahme vor 01.01.2024

WÄRME- UND LADESTROM GEM. § 14a ENWG 

MODUL 1  | Inbetriebnahme nach 01.01.2024

Grundzuständiger Messstellenbetreiber (Standard)

Versorger | während der Vertragslaufzeit

RECHNUNGSADRESSE (wenn abweichend von Entnahmestelle) 

Name/Firma

Vorname

MODUL 2 | Inbetriebnahme nach 01.01.2024

Messstellenbetreiber 

Straße/Hausnr.

PLZ/Ort

ANGABEN ZUR STROMVERSORGUNG 

Gewünschter Abschlag in €

Jahresverbrauchsabrechnung

gewünschter Lieferbeginn

Zusatzinformation

DATENSCHUTZ & WERBUNG 

Dritter

Ich/Wir willige(n) darin ein, dass meine/unsere im Rahmen dieses 

Vertrages erhobenen personenbezogenen Daten vom Versorger 

verarbeitet und mit Dritten (z. B. Netz- und Messstellenbetreiber) 

ausgetauscht werden, soweit dies zur Durchführung dieses 

Vertrages erforderlich ist. Diese Einwilligung kann jederzeit für die 

Zukunft formfrei gegenüber dem Versorger widerrufen werden.

jährlich zum 31.12.

Zählernummer

Marktlokations ID 
(11-stellig) 

Jahresverbrauch in kWh

Ich/Wir willige(n) ein in die Zusendung von Werbung zu Energieprodukten 

des Versorgers und damit zusammenhängende Angebote und 

Dienstleistungen des Versorgers per Telefon, E-Mail, Fax oder SMS (bei 

nur teilweiser Einwilligung bitte Unzutreffendes streichen) während der 

Laufzeit dieses Vertrages und auch bis zu einem Zeitraum von einem Jahr 

nach dessen Beendigung.

Geburtsdatum

Straße/Hausnummer

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail

Namenszusatz

Stadtwerke Bad Tölz GmbH | An der Osterleite 2 | 83646 Bad Tölz | Tel.:  08041 797-0 | Fax  08041 797-199 | info@stw-toelz.de | www.stw-toelz.de | USt-IdNr: DE 128378393

Geschäftsführer Andrea Abels, Wolfgang Stahl | Aufsichtsratsvorsitzender 1. Bürgermeister der  Stadt Bad Tölz | Registergericht München HRB 127791 | Steuer-Nr. 139 / 116 / 60002

Sparkasse Bad Tölz-WOR IBAN DE94 7005 4306 0000 0098 52  BIC BYLADEM1WOR | Raiffeisenbank im Oberland eG IBAN DE13 7016 9598 0001 1081 58 BIC GENODEF1MIB

BITTE
RÜCKSEITE 
BEACHTEN



Banküberweisung SEPA-Lastschrift 

UNTERSCHRIFT (Kontoinhaber)

1. Vertragsgegenstand, Tarif

1.1. Gegenstand dieses Vertrages ist die Belieferung der vorangegebenen 

Entnahmestelle(n) des/der Kunden (nachfolgend nur Kunde genannt)

durch den Versorger außerhalb der Grund- oder Ersatzversorgung mit

Strom gemäß dem vorliegenden Vertrag, den Allgemeinen 

Stromlieferbedingungen (ASB) des Versorgers, sowie dem zwischen den 

Parteien konkret vereinbarten Tarif.

1.2. Tarif im Sinne dieses Vertrages umfasst die Regelungen im

vorliegenden Vertrag, den ASB und im Tarifblatt zu folgenden Bereichen:

Preise, Preisanpassungen, Vertragslaufzeit und deren Verlängerung, die 

Kündigungsfrist und den Kündigungszeitpunkt sowie Pauschalen.

1.3. Der Vertrag soll in Textform abgeschlossen werden und umfasst nicht

den Anschluss des Kunden an das öffentliche Verteilernetz und auch nicht

die Anschlussnutzung durch den Kunden, wofür gesonderte Verträge 

bestehen oder abgeschlossen werden müssen.

2. Preise und deren Anpassung

2.1. Die Preise für Stromlieferungen im Rahmen dieses Vertrages richten 

sich nach dem zwischen dem Kunden und dem Versorger konkret

vereinbarten Tarif. Für weitere Leistungen des Versorgers im Rahmen 

dieses Vertrages gelten die diesbezüglichen Angaben im Tarifblatt.

2.2. Bezüglich Preisanpassungen gilt gemäß dem zwischen dem Kunden 

und dem Versorger konkret vereinbarten Tarif entweder ein Festpreis 

nach Abschnitt V. Ziffer 2.2. der ASB, eine eingeschränkte Preisgarantie 

gemäß Abschnitt V. Ziffer 2.3. der ASB oder es gelten die allgemeinen 

Preisänderungsregelungen gemäß Abschnitt V., Ziffer 2.4. der ASB. Bei

Preisanpassungen

nach Abschnitt V., Ziffer 2.4. der ASB jeweils Ziffer 2.5. der ASB.

2.3. Über einseitige Preisänderungen wird der Versorger den Kunden 

spätestens zwei Wochen, bei Haushaltskunden spätestens einen Monat,

vor Eintritt der beabsichtigten Änderung unmittelbar informieren.

3. Rechtsverbindliche Erklärungen per E-Mail

Der Versorger ist berechtigt und der Kunde damit einverstanden, dass der

Versorger auch über die ihm vom Kunden mitgeteilte E-Mail-Adresse 

gegenüber dem Kunden rechtsverbindliche Erklärungen abgibt, z. B. auch 

zu Preisanpassungen oder die Zusendung von Rechnungen. Gleiches gilt

auch für das Recht des Kunden, rechtsverbindliche Erklärungen 

gegenüber dem Versorger abzugeben, z. B. eine Kündigung oder einen 

Widerspruch. Beide Parteien werden ihren Spam-Filter möglichst so

einstellen, dass E-Mails der anderen Partei nicht abgefangen werden.

PREISBLATT FÜR ZUSÄTZLICHE KOSTEN 

Inkassogebühren 

Sperr-/Entsperrkosten innerhalb der Dienstzeit

Name Bank

BIC

UNTERSCHRIFT KUNDE (und/oder Ehegatte)Ort, Datum 

ZAHLUNGSWEISE 

4. Lieferbeginn

4.1. Gewünschter Lieferbeginn ist der Wochentag, der vom Kunden 

dem Versorger insofern benannt wird.

4.2. Ist dem Versorger der vom Kunden gewünschte Lieferbeginn nicht

möglich, wird er den Kunden darüber unverzüglich in Textform

informieren und diesem mitteilen, zu welchem Zeitpunkt der

Versorger die vom Kunden gewünschte Belieferung tatsächlich 

aufnehmen kann, ohne dass diese zeitliche Verschiebung des 

tatsächlichen Lieferbeginns die Wirksamkeit des Vertrages, dessen 

rechtlichen Beginn und dessen Laufzeit berührt.

5. Vollmacht

Der Kunde bevollmächtigt den Versorger mit Unterzeichnung des 

Vertrages - jederzeit und in Textform für die Zukunft widerrufbar -

damit, im Namen und im Auftrag des Kunden den Stromliefervertrag 

des Kunden mit seinem aktuellen Lieferanten zum nächstmöglichen 

Zeitpunkt zu kündigen sowie eine dort bestehende 

Lastschriftermächtigung zu widerrufen, ebenso dazu - sofern noch 

nicht bestehend und nichts anderes vereinbart ist - die für die 

Durchführung der Stromlieferung erforderlichen Verträge mit dem

Netzbetreiber abzuschließen, ohne dass der Versorger zu solchen 

Vertragsschlüssen verpflichtet ist. Sollten dem Kunden durch den 

Abschluss eines solchen Vertrages Kosten entstehen, wird er vorher

vom Versorger darüber informiert und die Zustimmung des Kunden 

dazu eingeholt.

Mit der Unterzeichnung dieses Vertrages und dessen Rücksendung 

an den Versorger erteilt der Kunde an den Versorger einen 

entsprechenden Auftrag zur Belieferung des Kunden mit Strom 

(=Angebot des Kunden) an dessen Entnahmestelle(n). Der Vertrag 

kommt zustande (=Annahme), sobald der Versorger den 

entsprechenden Auftrag des Kunden diesem gegenüber in Text- oder 

Schriftform annimmt, spätestens mit dem Beginn der Versorgung 

der vertragsgegenständlichen Entnahmestelle(n) mit Strom durch 

den Versorger.

54,00

Ort, Datum 

SEPA-BASIS-LASTSCHRIFTMANDAT

Name (Kontoinhaber)

IBAN

VERTRAGSINFORMATION 

50,00

0,00

25,00

108,00

Sperr-/Entsperrkosten außerhalb der Dienstzeit

Mahngebühren unter €100,00 offener Posten

Mahngebühren über €100,00 offener Posten

Rechnungskorrektur aufgrund fehlender Kundenablesung

Abrechnungsturnus erfolgt jährlich zum 31.12.

bei unterjähriger Abrechnung (halbjährlich | vierteljärhlich) 

je 

150,00

1,50

5,00



PREISE TÖLZSTROM IM ÜBERBLICK ab 01.01.2026

FÜR HAUSHALTSKUNDEN GEM. § 3 NR. 22 ENWG

MIT EINGESCHRÄNKTER PREISGARANTIE

EINTARIF 

ET HT NT HT NT

Arbeitspreis Vertrieb 12,205 12,205 12,205 12,373 9,974

Arbeitspreis Netz 9,630 9,630 9,630 9,630 9,630

Konzessionsabgabe 1,320 1,320 1,320 1,320 0,610

EEG-Umlage 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

KWKG-Umlage 0,446 0,446 0,446 0,446 0,446

Offshore-Haftungsumlage 0,941 0,941 0,941 0,941 0,941

Abschaltbare Lasten 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Strom-NEV-Umlage 1,559 1,559 1,559 1,559 1,559

Stromsteuer 2,050 2,050 2,050 2,050 2,050

Arbeitspreis (netto) 28,15 28,15 28,15 28,32 25,21

zzgl. Mehrwertsteuer 19% 5,35 5,35 5,35 5,38 4,79

Arbeitspreis (brutto) 33,50 33,50 33,50 33,70 30,00

KONVENTIONELLE MESSEINRICHTUNG | kME

GRUNDPREIS IN EURO / JAHR EINTARIF 

Grundpreis ohne Zähler (netto) 157,23

zzgl. kME Zähler (netto) 10,00

Grundpreis kME (netto) 167,23

Grundpreis kME (brutto) 199,00

MODERNE MESSEINRICHTUNG | mME

GRUNDPREIS IN EURO / JAHR EINTARIF 

Grundpreis ohne Zähler (netto) 157,23

zzgl. mME Zähler (netto) 21,01

Grundpreis mME (netto) 178,24

Grundpreis mME (brutto) 212,11

GRUNDPREIS IN EURO / JAHR EINTARIF 

Grundpreis ohne Zähler (brutto) 187,10

zzgl. Zähler bis 6.000 kWh (brutto) 30,00

zzgl. Zähler 6.001 - 10.000 kWh (brutto) 40,00

zzgl. Zähler 10.001 - 20.000 kWh (brutto) 50,00

zzgl. Zähler 20.001 - 50.000 kWh (brutto) 110,00

zzgl. Zähler 50.001 - 100.000 kWh (brutto) 140,00 140,00

110,00

140,00

110,00

30,00

40,00 40,00

50,00 50,00

30,00

187,10 187,10

157,23 157,23

39,01 39,01

196,24 196,24

233,53 233,53

INTELLIGENTE MESSEINRICHTUNG | iMS   
DER GRUNDPREIS ERGIBT SICH AUS DEM 'GRUNDPREIS OHNE ZÄHLER' ZZGL. DER KOSTEN GEM. IHRER JAHRSVERBAUCHS

TAG & NACHT 24H TAG & NACHT 

176,73 176,73

210,31 210,31

TAG & NACHT 24H TAG & NACHT 

TAG & NACHT 24H TAG & NACHT 

157,23 157,23

19,50 19,50

               GRUNDPREISE      
NETZBEREIBER & GRUNDZUSTÄNDIGER MESSSTELLENBETREIBER | 

STADTWERKE BAD TÖLZ GMBH FÜR LETZTVERBRAUCHER       

          ARBEITSPREISE       NETZBETREIBER | STADTWERKE BAD TÖLZ GMBH FÜR LETZTVERBRAUCHER                   

 ARBEITSPREISE IN CENT / KWH
TAG & NACHT 24H TAG & NACHT 



PREISE TÖLZSTROM IM ÜBERBLICK ab
FÜR WÄRME- UND LADESTROM GEM. § 14a ENWG 
MIT STEUERBAREN VERBRAUCHSEINRICHTUNGEN 

MIT EINGESCHRÄNKTER PREISGARANTIE

GETRENNTE MESSUNG

EINTARIF EINTARIF EINTARIF 

ET HT NT ET HT NT ET HT NT

Arbeitspreis Vertrieb 12,206 12,206 12,206 12,206 12,206 12,206 12,206 12,206 12,206

Arbeitspreis Netz 3,780 3,780 3,780 3,850 3,850 3,850 9,630 9,630 9,630

Konzessionsabgabe 0,110 0,110 0,110 0,110 0,110 0,110 0,110 0,110 0,110

EEG-Umlage 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

KWKG-Umlage 0,446 0,446 0,446 0,446 0,446 0,446 0,446 0,446 0,446

Offshore-Haftungsumlage 0,941 0,941 0,941 0,941 0,941 0,941 0,941 0,941 0,941

Abschaltbare Lasten 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Strom-NEV-Umlage 1,559 1,559 1,559 1,559 1,559 1,559 1,559 1,559 1,559

Stromsteuer 2,050 2,050 2,050 2,050 2,050 2,050 2,050 2,050 2,050

Arbeitspreis (netto) 21,09 21,09 21,09 21,16 21,16 21,16 26,94 26,94 26,94

zzgl. Mehrwertsteuer 19% 4,01 4,01 4,01 4,02 4,02 4,02 5,12 5,12 5,12

Arbeitspreis (brutto) 25,10 25,10 25,10 25,18 25,18 25,18 32,06 32,06 32,06

                 GRUNDPREISE             

KONVENTIONELLE MESSEINRICHTUNG | kME

GRUNDPREIS IN EURO / JAHR EINTARIF EINTARIF EINTARIF 

Grundpreis ohne Zähler (netto) 52,23 52,23 157,23

zzgl. kME Zähler (netto) 19,50 10,00 10,00

Grundpreis kME (netto) 71,73 62,23 167,23

Grundpreis kME (brutto) 85,36 74,05 199,00

MODERNE MESSEINRICHTUNG | mME

GRUNDPREIS IN EURO / JAHR EINTARIF EINTARIF EINTARIF 

Grundpreis ohne Zähler (netto) 52,23 52,23 157,23

zzgl. mME Zähler (netto) 39,01 21,01 21,01

Grundpreis mME (netto) 91,24 73,24 178,24

Grundpreis mME (brutto) 108,58 87,16 212,11

GRUNDPREIS IN EURO / JAHR EINTARIF EINTARIF EINTARIF 

Grundpreis ohne Zähler (brutto) 30,00 30,00 30,00

zzgl. Zähler für steuerbare

Verbrauchseinrichtung (brutto)
50,00 50,00 50,00

Grundpreis iMS (brutto) 80,00 80,00 80,00

01.01.2026

50,00 50,00 50,00

80,00 80,00 80,00

INTELLIGENTE MESSEINRICHTUNG | iMS   

TAG & NACHT TAG & NACHT TAG & NACHT

30,00 30,00 30,00

91,24 91,24 196,24

108,58 108,58 233,53

52,23 52,23 157,23

39,01 39,01 39,01

85,36 85,36 210,31

TAG & NACHT TAG & NACHT TAG & NACHT

19,50 19,50 19,50

71,73 71,73 176,73

TAG & NACHT TAG & NACHT TAG & NACHT

52,23 52,23 157,23

        NETZBEREIBER & GRUNDZUSTÄNDIGER MESSSTELLENBETREIBER | 

        STADTWERKE BAD TÖLZ GMBH FÜR LETZTVERBRAUCHER       

Haushalt und § 14a ENWG werden getrennt von einander gemessen. Es wird ein separater Zähler benötigt.

ARBEITSPREISE IN CENT/KWH

BESTANDSANLAGEN 

INBETRIEBSETZUNG VOR 01.01.2024

MODUL 2

INBETRIEBSETZUNG AB 01.01.2024

MODUL 1

INBETRIEBSETZUNG AB 01.01.2024

TAG & NACHT TAG & NACHT TAG & NACHT

Pauschale Netzentgeltreduzierung 

(brutto)
-165,95 -165,95

          ARBEITSPREISE     NETZBETREIBER | STADTWERKE BAD TÖLZ GMBH FÜR LETZTVERBRAUCHER                   



PREISE TÖLZSTROM IM ÜBERBLICK ab 01.01.2026
FÜR WÄRME- UND LADESTROM GEM. § 14a ENWG 

MIT STEUERBAREN VERBRAUCHSEINRICHTUNGEN 

MIT EINGESCHRÄNKTER PREISGARANTIE

GEMEINSAME MESSUNG

EINTARIF 

HT NT ET HT NT

Arbeitspreis Vertrieb 12,205 12,963 12,206 12,206 12,206

Arbeitspreis Netz 9,630 3,780 9,630 9,630 9,630

Konzessionsabgabe 1,320 0,110 1,320 1,320 1,320

EEG-Umlage 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

KWKG-Umlage 0,446 0,446 0,446 0,446 0,446

Offshore-Haftungsumlage 0,941 0,941 0,941 0,941 0,941

Abschaltbare Lasten 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Strom-NEV-Umlage 1,559 1,559 1,559 1,559 1,559

Stromsteuer 2,050 2,050 2,050 2,050 2,050

Arbeitspreis (netto) 28,15 21,85 28,15 28,15 28,15

zzgl. Mehrwertsteuer 19% 5,35 4,15 5,35 5,35 5,35

Arbeitspreis (brutto) 33,50 26,00 33,50 33,50 33,50

                 GRUNDPREISE   

KONVENTIONELLE MESSEINRICHTUNG | kME

GRUNDPREIS IN EURO / JAHR EINTARIF 

Grundpreis ohne Zähler (netto) 157,23

zzgl. kME Zähler (netto) 10,00

Grundpreis kME (netto) 167,23

Grundpreis kME (brutto) 199,00

MODERNE MESSEINRICHTUNG | mME

GRUNDPREIS IN EURO / JAHR EINTARIF 

Grundpreis ohne Zähler (netto) 157,23

zzgl. mME Zähler (netto) 21,01

Grundpreis mME (netto) 178,24

Grundpreis mME (brutto) 212,11

GRUNDPREIS IN EURO / JAHR EINTARIF 

Grundpreis ohne Zähler (brutto) 30,00

zzgl. Zähler für steuerbare

Verbrauchseinrichtung (brutto)
50,00

Grundpreis iMS (brutto) 80,00

50,00 50,00

80,00 80,00

INTELLIGENTE MESSEINRICHTUNG | iMS   

TAG & NACHT TAG & NACHT

30,00 30,00

196,24 196,24

233,53 233,53

157,23 157,23

39,01 39,01

210,31 210,31

TAG & NACHT TAG & NACHT

19,50 19,50

176,73 176,73

TAG & NACHT TAG & NACHT

157,23 157,23

Pauschale Netzentgeltreduzierung 

(brutto)
- -165,95 -165,95

          ARBEITSPREISE     NETZBETREIBER | STADTWERKE BAD TÖLZ GMBH FÜR LETZTVERBRAUCHER                   

Haushalt und § 14a ENWG werden über einen Zähler gemeinsam gemessen.

ARBEITSPREISE IN CENT / KWH

BESTANDSANLAGEN 
INBETRIEBSETZUNG VOR 01.01.2024

MODUL 1
INBETRIEBSETZUNG AB 01.01.2024

TAG & NACHT TAG & NACHT





Allgemeine Stromlieferbedingungen (ASB)  
Stadtwerke Bad Tölz GmbH 

Gliederung 
I. Begriffsbestimmungen und Stromversorgung 
1. Begriffsbestimmungen 
2. Bedarfsdeckung, Zusammenfassung Vertragsbedingungen, 

Werbung und Tarifanfrage 
3. Art der Stromversorgung, Übergabestelle, aktuelle Informa-

tionen und Lieferantenwechsel  
4. Erweiterung und Änderung von Anlagen und Verbrauchsge-

räten sowie Mitteilungspflichten 
5. Befreiung von der Lieferverpflichtung und Haftung 
6. Wohnsitzwechsel bei Haushaltskunden 
7. Erbringung von Dienstleistungen nach § 41 d EnWG 
8. Wartungsdienste 
II. Messeinrichtungen, Ablesung und Zutrittsrecht 
1. Messeinrichtungen 
2. Verbrauchsermittlung 
3. Zutrittsrecht 
III. Abrechnung, Berechnungsfehler, Sicherheitsleistung 

und Vertragsstrafe 
1. Abrechnung und Transformationsverluste 
2. Abschlagszahlungen 
3. Vorauszahlungen 
4. Rechnungen  
5. Zahlung und Verzug 
6. Berechnungsfehler 
7. Sicherheitsleistung 
8. Vertragsstrafe 
IV. Unterbrechung der Stromversorgung und Kündigung 
1. Unterbrechung der Stromversorgung 
2. Form und Inhalt einer Kündigung sowie Umzug 
3. Fristlose Kündigung durch den Versorger 
V. Preise und Preisanpassungen 
1. Preise 
2. Preisanpassungen  
VI. Gerichtsstand, Pauschalen, Verbraucherbeschwerde 

und Änderung der ASB 
1. Gerichtsstand 
2. Pauschalen und deren Höhe 
3. Einschaltung Dritter 
4. Verbraucherbeschwerde, Schlichtungsstelle und OS-

Plattform 
5. Änderung vertraglicher Regelungen  
VII. Datenschutz, Energiedienstleistungsgesetz und Wider-

rufsbelehrung für Verbraucher 
1. Datenschutzhinweise nach Art. 13, 14 DS-GVO für natürli-

che Personen 
2. Energiedienstleistungsgesetz 
3. Widerrufsbelehrung für Verbraucher und Muster-Widerrufs-

formular 
 
I.  Begriffsbestimmungen und Stromversorgung 
1. Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieser ASB bedeutet:  
- Kunde: jeder Letztverbraucher, der außerhalb der 

Grund- oder Ersatzversorgung Strom für den eigenen 
Bedarf beim Versorger kauft, 

- Haushaltskunde: jeder Letztverbraucher von Strom au-
ßerhalb der Grund- und Ersatzversorgung, der Strom 
überwiegend für den Eigenverbrauch im Haushalt oder 
für den einen Jahresverbrauch von 10.000 Kilowattstun-
den nicht übersteigenden Eigenverbrauch für berufliche, 
landwirtschaftliche oder gewerbliche Zwecke kauft, 

- Letztverbraucher: natürliche oder juristische Personen, 
die Strom für den eigenen Verbrauch kaufen, 

- Messeinrichtung: ein Messgerät, das allein oder in Ver-
bindung mit anderen Messgeräten für die Gewinnung ei-
nes oder mehrerer Messwerte eingesetzt wird, 

- Messung: die Ab- und Auslesung der Messeinrichtung 
sowie die Weitergabe der Daten an die Berechtigten, 

- Messstellenbetreiber: ein Netzbetreiber oder ein Dritter, 
der die Aufgabe des Messstellenbetriebs wahrnimmt, 

- Messstellenbetrieb: der Einbau, der Betrieb und die War-
tung von Messeinrichtungen, 

- Netzbetreiber: der Betreiber desjenigen örtlichen Vertei-
lernetzes, aus dem der Kunde für seinen eigenen Bedarf 
Strom entnimmt, 

- Versorger: Stadtwerke Bad Tölz GmbH, An der Oster-
leite 2, 83646 Bad Tölz  

 
2. Bedarfsdeckung, Zusammenfassung Vertragsbedingun-

gen, Werbung und Tarifanfrage 
2.1.  Der Kunde ist für die gesamte Dauer des Vertrages verpflich-

tet, seinen gesamten leitungsgebundenen Strombedarf allein 
durch den Versorger zu decken. Ausgenommen ist die Be-
darfsdeckung durch Eigenanlagen der Kraft-Wärme-Kopp-

lung bis 50 Kilowatt elektrischer Leistung und - uneinge-
schränkt - aus Erneuerbaren Energien gemäß dem EEG; fer-
ner durch Eigenanlagen, die ausschließlich der Sicherstel-
lung des Elektrizitätsbedarfs bei Aussetzen der Stromversor-
gung dienen (Notstromaggregate). Notstromaggregate dür-
fen außerhalb ihrer eigentlichen Bestimmungen nicht mehr 
als 15 Stunden monatlich zur Erprobung betrieben werden.  

2.2. Betreibt der Kunde an den vertragsgegenständlichen Ent-
nahmestelle(n) eine oder mehrere Anlagen nach dem EEG, 
so hat er den Versorger hierüber vor dem Abschluss des Ver-
trages in Textform zu informieren, ebenso über die Art der 
EEG-Anlage (z.B. Solar), die insofern installierte  Leistung 
gemäß § 3 Nr. 31 EEG und deren prognostizierten Jahreslei-
tung. Diese Verpflichtung gilt auch dann, wenn der Kunde 
solche Anlagen erst nach Abschluss des Vertrages mit dem 
Versorger in Betrieb nimmt. 

2.3. Der vom Versorger an den Kunden gelieferte Strom dient 
ausschließlich für den Eigenbedarf des Kunden. Eine Weiter-
gabe durch den Kunden an Dritte ist diesem nur gestattet, 
wenn der Versorger hierzu vorher seine Zustimmung in Text-
form erteilt. 

2.4.  Hat der Kunde eine Vereinbarung mit seinem örtlichen Ver-
teilnetzbetreiber zur sogenannten „netzorientierten Steue-
rung“ im Sinne von § 14 a EnWG geschlossen und wird auf 
dieser Basis der netzwirksame Leistungsbezug seiner steu-
erbaren Verbrauchseinrichtungen (z. B. Wärmepumpe) im 
Fall einer strom- oder spannungsbedingten Gefährdung oder 
Störung der Sicherheit oder Zuverlässigkeit des Netzes re-
duziert, so ist die Verpflichtung des Versorgers zur Beliefe-
rung des Kunden mit Strom dementsprechend verringert. 

2.5. Eine Belieferung erfolgt bei einem Kunden, der Verbraucher 
gemäß § 13 BGB ist, nicht vor Ablauf der Widerrufsfrist des 
Kunden gemäß §§ 355 Abs. 2, 356 Abs. 2 Nr. 2 BGB, es sei 
denn, der Kunde fordert den Versorger hierzu ausdrücklich 
auf. 

2.6.  Der Versorger ist nicht verpflichtet, den Kunden an der jewei-
ligen Entnahmestelle über die insofern zwischen dem An-
schlussnehmer und dem Netzbetreiber vereinbarte Vorhalte-
leistung hinaus mit Strom zu beliefern. Ist der dortige Strom-
bedarf des Kunden höher als diese Vorhalteleistung, ist der 
Kunde verpflichtet, für die Laufzeit des Vertrages und auf ei-
gene Kosten für eine entsprechende Erhöhung der Vorhalte-
leistung durch den Netzbetreiber zu sorgen. 

2.7.  Der Versorger wird dem Kunden innerhalb einer angemesse-
nen Frist nach dem Vertragsschluss eine knappe, leicht ver-
ständliche und klar gekennzeichnete Zusammenfassung der 
wichtigsten Vertragsbedingungen kostenfrei zur Verfügung 
stellen. 

2.8. Jedwede Werbung, die der Versorger veröffentlicht, wozu 
auch Stromtarife gehören, ist freibleibend und beinhaltet al-
lein die Einladung des Versorgers zur Abgabe einer Tarifan-
frage eines Letztverbrauchers an den Versorger.  

2.9.  Tarifanfrage ist das dem Versorger zugehende Angebot ei-
nes Letztverbrauchers zur Belieferung des Kunden mit Strom 
gemäß § 145 BGB, dass dieser die Belieferung mit Strom 
durch den Versorger auf der Grundlage des ihm - einschließ-
lich der ASB - bereits vorliegenden Vertragstextes und des 
von ihm gewählten Tarifs wünscht. Der Letztverbraucher ist 
gemäß § 147 Abs. 2 BGB für die gesetzliche Frist für den 
Lieferantenwechsel gemäß § 20 Abs. 2 EnWG an sein Ange-
bot gegenüber dem Versorger gebunden. Dem Versorger 
steht es frei, ob er das Angebot des Letztverbrauchers an-
nimmt oder es ablehnt und wird diesen in angemessener Zeit 
über seine Entscheidung informieren. 

2.10. Handelt es sich bei einer Entnahmestelle des Kunden um 
eine solche mit einer registrierenden Leistungsmessung, er-
arbeiten der Kunde und der Versorger zusammen auf der Ba-
sis der vom Kunden angegebenen Daten und historischen 
Lastgänge rechtzeitig vor dem Lieferbeginn ein Lastprofil mit 
den Erwartungswerten der vom Kunden an der Entnahme-
stelle im Lieferzeitraum voraussichtlich benötigten Leistung. 
Ist bezüglich der Leistung nichts anderes vereinbart, gilt die 
benötigte Leistung als Vertragsmenge. 

 
3. Art der Stromversorgung, Übergabestelle, Informationen 

und Lieferantenwechsel 
3.1. Welche Strom- (Drehstrom oder Wechselstrom) und Span-

nungsart für das Vertragsverhältnis maßgebend ist, ergibt 
sich aus der Stromart und der Spannung desjenigen Vertei-
lernetzes, aus dem der Kunde den vom Versorger an ihn ge-
lieferten Strom entnimmt. 

3.2. Als die Übergabestelle und der Erfüllungsort für den vom 
Versorger an den Kunden gelieferten Strom gilt die mit dem 
Verteilernetzbetreiber im Netzanschluss- und/oder An-
schlussnutzungsvertrag festgelegte Eigentumsgrenze, oder, 
wenn eine solche Vereinbarung nicht getroffen worden ist, 
die Messeinrichtung. 



3.3. Aktuelle Informationen über die geltenden Tarife, Wartungs-
entgelte und gebündelte Produkte oder Leistungen des Ver-
sorgers sind auf dessen Internetseite veröffentlicht. 

3.4. Der Versorger wird einen Lieferantenwechsel zügig und un-
entgeltlich ermöglichen.  

 
4. Erweiterung und Änderung von Anlagen und Ver-

brauchsgeräten sowie Mitteilungspflichten 
4.1. Kundenanlage ist die elektrische Anlage des Kunden hinter 

dem Netzanschluss mit Ausnahme der Messeinrichtungen. 
4.2. Erweiterungen und Änderungen der Kundenanlage, die Ver-

wendung zusätzlicher Verbrauchsgeräte und/oder Verände-
rungen seines Abnahmeverhaltens (bei einem produzieren-
den Unternehmen z.B. eine Produktionserweiterung oder -
beschränkung) hat der Kunde dem Versorger unverzüglich in 
Textform mitzuteilen, insbesondere dann, wenn sich dadurch 
preisliche Bemessungsgrößen ändern können. Die preisli-
chen Bemessungsgrößen ergeben sich aus den Preisen des 
Versorgers für die Versorgung des Kunden aus demjenigen 
Netz, über das der Kunde vom Versorger beliefert wird. Ver-
stößt der Kunde gegen die Mitteilungspflicht nach Satz 1 
schuldhaft, ist er verpflichtet, die dem Versorger nachweislich 
hieraus entstehenden Schäden zu erstatten. 

4.3. Nähere Einzelheiten über den Inhalt dessen, was der Kunde 
dem Versorger nach Ziffer 4.2. mitzuteilen hat, kann der Ver-
sorger regeln, auf dessen Internetseite veröffentlichen und 
somit für den Kunden verbindlich festlegen. In diesem Fall 
sind diese Einzelheiten vom Kunden bei einer Mitteilung 
nach Ziffer 4.2. einzuhalten. 

 
5. Befreiung von der Lieferverpflichtung und Haftung  
5.1. Der Versorger ist von seiner Lieferverpflichtung gegenüber 

dem Kunden ersatzlos und insbesondere dann befreit, soweit 
und so lange  
- Preisregelungen (Tarife) oder sonstige Vereinbarungen 

zwischen den Parteien zeitliche Beschränkungen für die 
Lieferung vorsehen, 

- der Versorger an der Erzeugung, dem Bezug oder der 
Lieferung von Strom durch höhere Gewalt oder sonstige 
Umstände, deren Beseitigung ihm objektiv nicht möglich 
oder wirtschaftlich im Sinne von § 36 Abs. 1 Satz 3 
EnWG nicht zumutbar ist, gehindert ist, 

- es sich um die Folgen einer Störung des Verteilernetzbe-
triebes, des Netzanschlusses, der Anschlussnutzung 
oder des Messstellenbetriebes handelt, oder 

- der Netzbetreiber den Netzanschluss und/oder die An-
schlussnutzung unterbrochen hat, sofern die Unterbre-
chung nicht auf einer unberechtigten Maßnahme des 
Versorgers im Zusammenhang mit der Unterbrechung 
beruht. 

5.2. Der Versorger ist verpflichtet, den Kunden auf dessen Ver-
langen hin unverzüglich über die mit der Schadensverursa-
chung durch den Netzbetreiber oder den Messstellenbetrei-
ber zusammenhängenden Tatsachen insoweit Auskunft zu 
geben, als sie dem Versorger bekannt sind oder von diesem 
in einer für ihn zumutbaren Weise aufgeklärt werden können. 

5.3. Der Versorger haftet in Bezug auf die Nichteinhaltung seiner 
vertraglichen Pflichten gegenüber dem Kunden bei Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit nach den gesetzlichen Bestim-
mungen; dies gilt auch bei einem Handeln seiner Erfüllungs-
gehilfen. Gleiches gilt bei fahrlässig verursachten Schäden 
aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Ge-
sundheit des Kunden. Bei einfacher Fahrlässigkeit des Ver-
sorgers oder dessen Erfüllungsgehilfen in Bezug auf Sach- 
und Vermögensschäden des Kunden besteht eine Haftung 
nur bei der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht des 
Versorgers, jedoch der Höhe nach beschränkt auf die bei 
Vertragsschluss typischen und vorhersehbaren Schäden. 
Satz 1 und 2 gelten entsprechend bei ungenauen oder ver-
späteten Abrechnungen durch den Versorger. 

 
6. Wohnsitzwechsel bei Haushaltskunden 
 Haushaltskunden sind im Falle eines Wohnsitzwechsels zu 

einer außerordentlichen Kündigung ihres laufenden 
Stromliefervertrages mit dem Versorger unter Einhaltung ei-
ner Kündigungsfrist von sechs Wochen berechtigt; maßgeb-
lich ist der Eingang der Kündigung beim Versorger. Dabei 
muss die Kündigung im Regelfall bis spätestens vierzehn Ta-
gen vor dem Umzugsdatum beim Versorger eingehen, um 
diesem eine rechtzeitige Ab- und Ummeldung beim Netzbe-
treiber zu ermöglichen. 

 Die Kündigung kann mit Wirkung zum Zeitpunkt des Auszugs 
oder mit Wirkung zu einem späteren Zeitpunkt erklärt wer-
den. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung besteht al-
lerdings dann nicht, wenn der Versorger dem Haushaltskun-
den binnen zwei Wochen nach Erhalt der Kündigung in Text-
form eine Fortsetzung des Stromliefervertrages an dessen 

neuem Wohnsitz zu den bisherigen Vertragsbedingungen 
anbietet (maßgeblich ist der Zugang beim Kunden) und die 
Belieferung an der neuen Entnahmestelle dem Versorger 
möglich ist. Zu diesem Zwecke und zur Endabrechnung ge-
genüber dem Kunden bezüglich dessen bisherigen Stromlie-
fervertrages hat der Haushaltskunde in seiner außerordentli-
chen Kündigung seine zukünftige Anschrift oder eine zur Be-
zeichnung seiner zukünftigen Entnahmestelle verwendete 
Identifikationsnummer mitzuteilen, ebenso eine Telefonnum-
mer, über die der Versorger den Kunden erreichen kann. 

 
7. Erbringung von Dienstleistungen nach § 41 d EnWG 
 Erfolgt die Erfassung der Stromentnahmen durch eine Zäh-

lerstandsgangmessung im Sinne des § 2 Satz 2 Nr. 27 des 
Messstellenbetriebsgesetzes oder durch eine viertelstündige 
registrierende Leistungsmessung und schließt der betref-
fende Kunde mit einem Dritten eine vertragliche Vereinba-
rung über die Erbringung von Dienstleistungen hinsichtlich 
von Mehr- oder Minderverbrauch elektrischer Arbeit über ei-
nen anderen Bilanzkreis ab, ist er verpflichtet, dies dem Ver-
sorger unverzüglich mitzuteilen. Der Versorger wird die Er-
bringung der Dienstleistung – soweit und solange diese nicht 
durch eine Festlegung der Bundesnetzagentur entbehrlich 
wird – auf der Grundlage einer gesonderten Vereinbarung 
gegen ein angemessenes Entgelt gemäß § 41 d Abs. 1 Satz 
2 EnWG ermöglichen. 

 
8. Wartungsdienste 
 Wartungsdienste werden vom Versorger nicht erbracht. 
 
II. Messeinrichtungen, Ablesung und Zutrittsrecht 
1. Messeinrichtungen 
1.1. Der vom Versorger an den Kunden gelieferte Strom wird - 

sofern kein Fall von Satz 2 vorliegt - durch die Messeinrich-
tungen des grundzuständigen Messstellenbetreibers erfasst 
und gemessen. Hat der Kunde gemäß § 5 Messstellenbe-
triebsgesetz anstatt den grundzuständigen Messstellenbe-
treiber einen Dritten mit dem Messstellenbetrieb beauftragt, 
der auch der Versorger sein kann, erfolgt die Messung durch 
den vom Kunden beauftragten Dritten. Im Fall von § 6 MsbG 
erfolgt die Erfassung und die Messung des vom Versorger 
an den Kunden gelieferten Stroms durch den vom An-
schlussnehmer gewählten Messstellenbetreiber. 

1.2. Ist der Versorger Messstellenbetreiber und führt im Auftrag 
des Kunden den Messstellenbetrieb gemäß § 3 MsbG für 
diesen durch (kombinierter Vertrag), entfällt das Erfordernis 
eines separaten Vertrages gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 MsbG und 
es gelten zwischen den Parteien die Regelungen des MsbG. 

1.3. Der Kunde hat den Verlust, Beschädigungen oder Störungen 
von Messeinrichtungen dem zuständigen Messstellenbetrei-
ber und dem Versorger unverzüglich, möglichst in Textform, 
mitzuteilen. 

1.4. Der Versorger ist berechtigt, neben dem Messstellenbetrei-
ber auf eigene Kosten an der Entnahmestelle eigene Mess-
einrichtungen einzubauen und zu betreiben, insbesondere 
eigene Messungen vorzunehmen.  

 
2. Verbrauchsermittlung 
2.1. Der Versorger ist berechtigt, zur Ermittlung des Stromver-

brauchs des Kunden nach § 40 Abs. 2 Satz 1 Nr. 6. EnWG 
für die Zwecke der Abrechnung gemäß § 40 EnWG 
a)   die Ablesewerte oder plausibel ermittelte Ersatzwerte zu 

verwenden, die er vom Messstellenbetreiber oder vom 
Netzbetreiber erhalten hat,  

b)   die Messeinrichtung selbst abzulesen oder  
c)   die Ablesung der Messeinrichtung vom Kunden mittels 

eines Systems der regelmäßigen Selbstablesung und 
Übermittlung der Ablesewerte durch den Kunden zu ver-
langen, sofern keine Fernübermittlung der Verbrauchs-
daten erfolgt. Dabei ist insbesondere auf den Verbrauch 
des Kunden im vorangegangenen Abrechnungszeitraum 
oder auf den Verbrauch eines vergleichbaren Letztver-
brauchers abzustellen. 

2.2. Der Versorger kann im Rahmen von Ziffer 2.1 Buchstabe c) 
vom Kunden insbesondere dann verlangen, dass dieser die 
bei ihm installierten Messeinrichtungen selbst abliest, wenn 
dies 
- zum Zweck einer Abrechnung oder 
- wegen eines anderen berechtigten Interesses des Ver-

sorgers an einer Überprüfung der Ablesung veranlasst 
ist.  

Im Fall eines Lieferantenwechsels hat der Kunde eine Selbst-
ablesung auf den Stichtag des Wechsels vorzunehmen und 
dem Versorger die vom Kunden abgelesenen Zählerstände 
unverzüglich und kostenfrei mitzuteilen. 

2.3. Nur wenn der Kunde Haushaltskunde ist, kann er einer 
Selbstablesung im Einzelfall widersprechen, wenn ihm eine 



solche nicht zumutbar ist, was dieser dem Versorger glaub-
haft nachzuweisen hat. Der Versorger hat bei einem berech-
tigten Widerspruch nach Satz 1 eine eigene Ablesung der 
Messeinrichtung vorzunehmen und wird hierfür dem Haus-
haltskunden kein gesondertes Entgelt berechnen. Bei einer 
Messung mit einem intelligenten Messsystem nach § 2 Satz 
1 Nr. 7. des Messstellenbetriebsgesetzes und bei registrie-
render Lastgangmessung sind die Werte des Kunden vorran-
gig zu verwenden, die der Versorger gemäß Ziffer 2.1 Buch-
stabe a) vom Messstellenbetreiber oder Netzbetreiber erhal-
ten hat. Der Versorger wird in der Rechnung angeben, wie 
ein von ihm angegebener Zählerstand von diesem ermittelt 
wurde. 

2.4. Soweit der Kunde für einen bestimmten Abrechnungszeit-
raum trotz entsprechender Verpflichtung keine Ablesedaten 
übermittelt hat oder der Versorger aus anderen Gründen, die 
er nicht zu vertreten hat, den tatsächlichen Verbrauch nicht 
ermitteln kann, dürfen die Abrechnung und/oder die Abrech-
nungsinformation auf einer Verbrauchsschätzung des Ver-
sorgers beruhen, die unter angemessener Berücksichtigung 
der tatsächlichen Verhältnisse zu erfolgen hat. In diesem Fall 
wird der Versorger den geschätzten Verbrauch unter aus-
drücklichem und optisch besonders hervorgehobenem Hin-
weis auf die erfolgte Verbrauchsschätzung und den einschlä-
gigen Grund für deren Zulässigkeit sowie die der Schätzung 
zugrunde gelegten Faktoren in der Rechnung an den Kunden 
angeben und auf den gesonderten Wunsch des Kunden die-
sem in Textform und unentgeltlich erläutern.  Bei einer vom 
Kunden zu vertretenden Rechnungsanpassung – insbeson-
dere weil der Kunde seiner Verpflichtung zur Selbstablesung 
schuldhaft zuwidergehandelt und deshalb der Versorger den 
Verbrauch des Kunden zunächst auf der Grundlage einer 
Schätzung abgerechnet hat - kann der Versorger für die Er-
stellung einer Korrekturrechnung die hierfür beim Versorger 
anfallenden Kosten pauschal dem Kunden berechnen, wobei 
dem Kunden der Nachweis gestattet ist, dass dem Versorger 
durch die Korrekturrechnung keine oder wesentlich geringere 
Kosten als die in Rechnung gestellte Pauschale entstanden 
sind. 
  

3. Zutrittsrecht 
Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit ei-
nem Ausweis versehenen Beauftragten des Messstellenbe-
treibers, des Netzbetreibers und/oder des Versorgers den 
Zutritt zu seinem Grundstück und zu seinen Räumlichkeiten 
zu gestatten, soweit dies zur Ermittlung preislicher Bemes-
sungsgrundlagen oder zur Ablesung der Messeinrichtungen 
erforderlich ist. Die Benachrichtigung kann durch eine Mittei-
lung an den jeweiligen Kunden oder durch Aushang vor Ort 
erfolgen. Diese wird mindestens 1 Woche vor dem Betre-
tungstermin erfolgen, wobei mindestens ein Ersatztermin an-
geboten wird. Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass die 
Messeinrichtungen ungehindert zugänglich sind. Von Unter-
nehmern im Sinne von § 14 BGB ist während der Geschäfts-
zeiten jederzeit nach vorheriger Ankündigung von einem 
Werktag Zutritt zur Ermittlung preislicher Bemessungsgrund-
lagen oder zur Ablesung der Messeinrichtungen zu gewäh-
ren. 

 
III. Abrechnung, Berechnungsfehler, Sicherheitsleistung 

und Vertragsstrafe 
1. Abrechnung und Transformationsverluste 
1.1. Der vom Versorger an den Kunden gelieferte Strom wird 

nach dem Verbrauch des Kunden abgerechnet, der nach 
dem vorstehenden Abschnitt II. in Verbindung mit § 40 a 
EnWG ermittelt wird. 

1.2. Der Versorger wird Kunden, bei denen keine Fernübermitt-
lung der Verbrauchsdaten erfolgt und die sich für eine elekt-
ronische Übermittlung nach § 40 b Abs. 1 Satz 2 Nr. 2. EnWG 
entschieden haben, Abrechnungsinformationen mindestens 
alle sechs Monate oder auf Verlangen einmal alle drei Mo-
nate, unentgeltlich zur Verfügung stellen. 

1.3. Der Versorger wird einem Kunden, bei dem eine Fernüber-
mittlung der Verbrauchsdaten erfolgt, eine monatliche Ab-
rechnungsinformation unentgeltlich zur Verfügung stellen. 
Dies kann per E-Mail oder über andere geeignete elektroni-
sche Medien erfolgen. Auf Wunsch des Kunden erhält dieser 
vom Versorger eine jährliche Abrechnung in Papierform. 

1.4. Verlangt ein Kunde vom Versorger monatliche, vierteljährli-
che oder halbjährige Abrechnungen nach § 40 b Abs. 1 Nr. 
1. EnWG, so ist der Versorger berechtigt, dem Kunden hier-
für ein angemessenes Entgelt als Pauschale zu berechnen. 

1.5. Der Versorger wird auf Verlangen eines von ihm belieferten 
Kunden ergänzende Informationen zu dessen Verbrauchs-
historie, soweit verfügbar, dem Kunden selbst und zusätzlich 
auch einem vom Kunden benannten Dritten zur Verfügung 
stellen. Die ergänzenden Informationen müssen kumulierte 

Daten mindestens für die vorangegangenen drei Jahre um-
fassen, längstens für den Zeitraum seit Beginn des Stromlie-
fervertrages und den Intervallen der Abrechnungsinformatio-
nen entsprechen. Der Versorger ist berechtigt, dem Kunden 
für die Zusammen- und Zurverfügungstellung der ergänzen-
den Informationen nach Satz 1 und 2 ein angemessenes Ent-
gelt zu berechnen, welches dieser an den Versorger nach 
der Zurverfügungstellung zu zahlen hat. Der Versorger ist da-
bei auch berechtigt, insofern eine Pauschale zu berechnen, 
die der Billigkeit gemäß § 315 BGB zu entsprechen hat. 

1.6. Ändert sich innerhalb eines Abrechnungszeitraums das vom 
Kunden an den Versorger für die Stromlieferung zu bezah-
lende Entgelt, so wird der für das neue Entgelt maßgebliche 
Verbrauch vom Versorger zeitanteilig und tagesgenau be-
rechnet. Jahreszeitliche Verbrauchsschwankungen können 
auf der Grundlage der für vergleichbare Kunden maßgebli-
chen Erfahrungswerte angemessen berücksichtigt werden. 
Entsprechendes gilt bei Preisanpassungen nach Abschnitt 
V., Ziffer 2. der ASB. 

1.7. Erfolgt bei Lieferung von Strom die Ermittlung der Zählwerte 
auf der Niederspannungsseite der Station, werden die Mess-
werte (Leistung und Arbeit) zum Ausgleich der Transformati-
onsverluste pauschal um 3 % erhöht. Diese erhöhten Mess-
werte gelten zwischen den Parteien als vereinbart und wer-
den der Abrechnung zugrunde gelegt.  

 
2. Abschlagszahlungen 
2.1. Wird der Verbrauch für mehrere Monate abgerechnet, kann 

der Versorger vom Kunden auf der Grundlage des nach der 
letzten Abrechnung verbrauchten Stroms für die Zukunft  Ab-
schlagszahlungen verlangen und diese zu Beginn des Ver-
trages oder im Rahmen einer Abrechnung festlegen . Die Ab-
schlagszahlungen sind vom Versorger nach dessen billigem 
Ermessen anteilig für den Zeitraum der Abschlagszahlungen 
entsprechend dem Verbrauch im vorhergehenden Abrech-
nungszeitraum oder, wenn ein vorhergehender Abrech-
nungszeitraum nicht gegeben ist (z. B. Neueinzug oder 
Baustrom), dem durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer 
Letztverbraucher zu bemessen. Dabei legt der Versorger 
auch die Anzahl der in einem Jahr zu zahlenden Abschläge 
fest und ist in Ausübung des billigen Ermessens nach § 315 
BGB berechtigt, die Anzahl der Abschläge und deren Höhe 
in einem Folgejahr zu ändern, soweit sich aufgrund plausibler 
Messwerte ein abweichender Verbrauch ergibt oder sich die 
Preise seit der letzten Festlegung der Vorauszahlung geän-
dert haben. Ist der Kunde Haushaltskunde und macht er ge-
genüber dem Versorger glaubhaft, dass sein Verbrauch er-
heblich geringer ist als vom Versorger festgelegt, so ist dies 
vom Versorger bei der Bemessung der Höhe der Abschlags-
zahlungen angemessen zu berücksichtigen. 

2.2. Macht der Versorger von seinem Recht Gebrauch, vom Kun-
den Abschlagszahlungen zu verlangen, so hat der Kunde die 
Abschlagszahlungen in der festgelegten Höhe und der vom 
Versorger hierzu gesetzten Frist zu bezahlen. Maßgeblich ist 
für den rechtzeitigen Ausgleich der Abschlagszahlungen der 
fristgemäße Geldeingang beim Versorger. 

2.3. Ändern sich die Preise für die Versorgung des Kunden durch 
den Versorger, so können die nach der Preisanpassung an-
fallenden Abschlagszahlungen mit dem Vomhundertsatz der 
Preisanpassung vom Versorger entsprechend angepasst 
werden. 

2.4. Ergibt sich bei der Abrechnung, dass zu hohe Abschlagszah-
lungen verlangt wurden, so wird der übersteigende Betrag 
zeitnah vom Versorger an den Kunden erstattet, spätestens 
wird er mit der nächsten Abschlagsforderung zugunsten des 
Kunden verrechnet. Nach Beendigung des Vertragsverhält-
nisses werden vom Versorger zu viel gezahlte Abschläge 
zeitnah an den Kunden erstattet. 

 
3. Vorauszahlungen 
3.1. Der Versorger ist berechtigt, für den Verbrauch des Kunden 

in einem Abrechnungszeitraum vom Kunden Vorauszahlun-
gen zu verlangen, wenn nach den Umständen des Einzelfalls 
Grund zu der Annahme besteht, dass der Kunde seinen Zah-
lungsverpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt. 
Bei Verlangen einer Vorauszahlung wird der Kunde vom Ver-
sorger hierüber vorher ausdrücklich und in verständlicher 
Form unterrichtet, ebenso über den Grund für die Geltend-
machung von Vorauszahlungen. 

3.2. Die Annahme, dass der Kunde seinen Zahlungsverpflichtun-
gen nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt, ist insbesondere 
gegeben: 
a) bei zweimaliger unpünktlicher oder unvollständiger Zah-

lung,  
b) bei zweimal erfolgter und berechtigter Mahnung durch 

den Versorger im laufenden Vertragsverhältnis, 



c) bei Zahlungsrückständen aus einem vorhergehenden 
Lieferverhältnis zum Versorger, wenn diesbezüglich ein 
Fall der Buchstaben a) oder b) vorliegt,  

d) nach einer Versorgungsunterbrechung wegen Nichtzah-
lung fälliger Beträge für die Unterbrechung der Versor-
gung und deren Wiederherstellung, oder 

e) wenn gegen den Kunden ein Antrag auf Eröffnung eines 
Insolvenzverfahrens gestellt worden ist. 

3.3. Die Vorauszahlung bemisst sich nach dem Verbrauch des 
vorhergehenden Abrechnungszeitraums oder dem durch-
schnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden. Macht ein 
Kunde, der Haushaltskunde ist, im Einzelfall glaubhaft, dass 
sein Verbrauch erheblich geringer ist, so ist dies vom Versor-
ger angemessen zu berücksichtigen. Erstreckt sich der Ab-
rechnungszeitraum über mehrere Monate und erhebt der 
Versorger Abschlagszahlungen, so wird er die Vorauszah-
lung nur in ebenso vielen Teilbeträgen verlangen. Die Vo-
rauszahlung ist bei der nächsten Rechnungserteilung zu ver-
rechnen. Eine bei Vertragsabschluss vereinbarte Voraus- 
oder Abschlagszahlung wird bei der Belieferung von Haus-
haltskunden nicht vor Beginn der Lieferung fällig. 

3.4. Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann der Versorger 
beim Kunden einen Bargeld- oder Chipkartenzähler oder 
sonstige vergleichbare Vorauszahlungssysteme einrichten, 
die objektiv, diskriminierungsfrei und verhältnismäßig sein 
müssen. Kunden in Rechnung gestellte Kosten für die Nut-
zung von Vorauszahlungssystemen dürfen die unmittelbaren 
tatsächlichen Kosten, die dem Versorger für die Einrichtung 
und den Betrieb eines Vorauszahlungssystems entstehen, 
nicht übersteigen.  

 
4. Rechnungen  
4.1. Rechnungen und Abschläge werden vom Versorger einfach 

und verständlich gestaltet. Dabei wird der Versorger insbe-
sondere auf den Verbrauch des Kunden im vorangegange-
nen Abrechnungszeitraum oder auf den Verbrauch eines ver-
gleichbaren Letztverbrauchers abstellen. Die für die Forde-
rung maßgeblichen Berechnungsfaktoren werden vom Ver-
sorger vollständig und in allgemein verständlicher Form in 
der Rechnung ausgewiesen. 

4.2. Der Versorger wird dem Kunden eine Rechnung spätestens 
sechs Wochen nach Beendigung des abzurechnenden Zeit-
raums und eine Abschlussrechnung spätestens sechs Wo-
chen nach Beendigung des Lieferverhältnisses zur Verfü-
gung stellen. Erfolgt eine Rechnungsstellung nach § 40 b 
Abs. 1 EnWG monatlich, beträgt die Frist für die Abrechnung 
drei Wochen, beginnend ab dem Ende des Abrechnungszeit-
raums. 

4.3. Ergibt sich aus der Abrechnung ein Guthaben für den Kun-
den, ist dieses vom Versorger vollständig mit der nächsten 
Abschlagszahlung zu verrechnen oder binnen zwei Wochen 
auszuzahlen.  Guthaben, die aus einer Abschlussrechnung 
folgen, werden binnen zwei Wochen ausbezahlt. 

 
5. Zahlung und Verzug 
5.1. Rechnungen und Abschläge werden zu dem vom Versorger 

in der Rechnung angegebenen Zeitpunkt, frühestens jedoch 
2 Wochen nach Zugang der Zahlungsaufforderung, beim 
Kunden fällig. Befindet sich der Kunde gegenüber dem Ver-
sorger mit mindestens einer Zahlung in Verzug, kann der 
Versorger dem Kunden während des Zeitraums des Verzu-
ges zum Ausgleich von Rechnungen auch eine kürzere Frist 
als in Satz 1 bestimmt setzen.  

5.2. Einwände gegen Rechnungen und Abschlagsberechnungen 
berechtigen den Kunden, der Haushaltskunde ist, gegenüber 
dem Versorger zum Zahlungsaufschub oder zur Zahlungs-
verweigerung nur, wenn die ernsthafte Möglichkeit eines of-
fensichtlichen Fehlers besteht. Gleiches gilt, sofern der in ei-
ner Rechnung angegebene Verbrauch ohne ersichtlichen 
Grund mehr als doppelt so hoch ist wie der vergleichbare 
Verbrauch im vorherigen Abrechnungszeitraum, der Kunde 
eine Nachprüfung der Messeinrichtung vom Messstellenbe-
treiber verlangt und solange durch die Nachprüfung nicht die 
ordnungsgemäße Funktion der Messeinrichtung festgestellt 
ist. 

5.3. Rechnungen und sonstige Zahlungsverpflichtungen hat der 
Kunde an den Versorger kostenfrei zu entrichten. Maßgeb-
lich für die rechtzeitige Zahlungserfüllung ist der Zahlungs-
eingang beim Versorger. 

5.4. Bei Zahlungsverzug des Kunden kann der Versorger, wenn 
er den Kunden erneut zur Zahlung auffordert oder den Betrag 
durch einen Beauftragten einziehen lässt, die dadurch dem 
Versorger entstehenden Kosten dem Kunden auch pauschal 
berechnen.  

5.5. Der Kunde ist bei eigenem Verschulden verpflichtet, Bank-
kosten für ungedeckte Schecks (Rück-scheck) und Rücklast-
schriften, die dem Versorger entstehen, diesem in voller 

Höhe zu erstatten. Darüber hinaus ist der Versorger berech-
tigt, seinen diesbezüglichen weiteren Aufwand und zusätzli-
che Kosten dem Kunden pauschal zu berechnen. 

5.6. Gegen Ansprüche des Versorgers kann vom Kunden nur mit 
unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenan-
sprüchen aufgerechnet werden. 

 
6. Berechnungsfehler 
6.1. Ergibt eine Prüfung der Messeinrichtungen eine Überschrei-

tung der Verkehrsfehlergrenzen oder werden Fehler in der 
Ermittlung des Rechnungsbetrages festgestellt, so ist die 
Überzahlung vom Versorger zurückzuzahlen oder der Fehl-
betrag vom Kunden nachzuentrichten. Ist die Größe des Feh-
lers nicht einwandfrei festzustellen oder zeigt eine Messein-
richtung nicht an, so ermittelt der Versorger den Verbrauch 
für die Zeit seit der letzten fehlerfreien Ablesung aus dem 
Durchschnittsverbrauch des ihr vorhergehenden und des der 
Feststellung des Fehlers nachfolgenden Ablesezeitraums 
oder aufgrund des vorjährigen Verbrauchs durch Schätzung; 
die tatsächlichen Verhältnisse sind angemessen zu berück-
sichtigen. Bei Berechnungsfehlern aufgrund einer nicht ord-
nungsgemäßen Funktion einer Messeinrichtung ist der vom 
Messstellenbetreiber ermittelte und dem Kunden mitgeteilte 
korrigierte Verbrauch der Nachberechnung zugrunde zu le-
gen. 

6.2. Ist kein vorhergehender oder vorjähriger Verbrauch nach Zif-
fer 6.1. existent (z. B. bei Baustrom), ist der vom Messstel-
lenbetreiber im Rahmen von § 317 BGB nach den anerkann-
ten Regeln der Technik ermittelte Verbrauch maßgebend. 

6.3. Ansprüche nach den Ziffern 6.1. und 6.2. sind auf den der 
Feststellung des Fehlers vorhergehenden Ablesezeitraum 
beschränkt, es sei denn, die Auswirkung des Fehlers kann 
über einen größeren Zeitraum festgestellt werden; in diesem 
Fall ist der Anspruch auf längstens drei Jahre beschränkt. 

 
7. Sicherheitsleistung 
7.1. Ist der Kunde zur Vorauszahlung nach diesen ASB nicht be-

reit oder nicht in der Lage, kann der Versorger von diesem in 
angemessener Höhe eine Sicherheit verlangen. Für die Si-
cherheit gelten die §§ 232 ff. BGB. 

7.2. Barsicherheiten werden dem Kunden zum jeweiligen Basis-
zinssatz nach § 247 BGB verzinst. 

7.3. Ist der Kunde in Verzug und kommt er nach erneuter Zah-
lungsaufforderung nicht unverzüglich seinen Zahlungsver-
pflichtungen aus dem Vertrag nach, so kann der Versorger 
die Sicherheit verwerten. Hierauf ist in der Zahlungsaufforde-
rung hinzuweisen. Kursverluste beim Verkauf von Wertpa-
pieren gehen zu Lasten des Kunden. 

7.4. Die Sicherheit ist unverzüglich an den Kunden zurückzuge-
ben, wenn keine Vorauszahlung mehr verlangt werden kann. 

 
8. Vertragsstrafe 
8.1. Verbraucht ein Kunde Strom unter Umgehung, Beeinflus-

sung, vor Anbringung der Messeinrichtungen oder nach einer 
Unterbrechung der Stromversorgung des Versorgers, so ist 
der Versorger berechtigt, vom Kunden eine Vertragsstrafe zu 
verlangen. Diese ist für die Dauer des unbefugten Ge-
brauchs, längstens aber für sechs Monate, auf der Grund-
lage einer täglichen Nutzung der unbefugt verwendeten Ver-
brauchsgeräte von bis zu zehn Stunden nach den für den 
Kunden geltenden Preisen des Versorgers zu berechnen. 

8.2. Eine Vertragsstrafe kann der Versorger auch dann vom Kun-
den verlangen, wenn der Kunde vorsätzlich oder grob fahr-
lässig die Verpflichtung verletzt, die zur Preisbildung erfor-
derlichen Angaben gegenüber dem Versorger zu machen. 
Die Vertragsstrafe beträgt das Zweifache des Betrages, den 
der Kunde bei Erfüllung seiner Verpflichtung nach den für ihn 
geltenden Preisen zusätzlich zu bezahlen gehabt hätte. Sie 
wird längstens für einen Zeitraum von sechs Monaten ver-
langt. 

8.3. Ist die Dauer des unbefugten Gebrauchs nicht festzustellen, 
so kann die Vertragsstrafe in entsprechender Anwendung 
von Ziffer 8.1 für einen geschätzten Zeitraum, der längstens 
sechs Monate betragen darf, erhoben werden. 

 
IV. Unterbrechung der Stromversorgung und Kündigung  
1. Unterbrechung der Stromversorgung 
1.1. Der Versorger ist berechtigt, die Stromversorgung ohne vor-

herige Androhung fristlos durch den Netzbetreiber unterbre-
chen zu lassen, wenn der Kunde diesen ASB schuldhaft zu-
widerhandelt und die Unterbrechung erforderlich ist, um den 
Gebrauch von Strom  
a)  unter der Umgehung,  
b)  der Beeinflussung und/oder  
c)  vor der Anbringung der Messeinrichtungen zu verhin-

dern. 



1.2 Liegt kein Fall von Ziffer 1.1. Buchstaben a) bis c) vor, ver-
stößt aber der Kunde, der Nichthaushaltskunde ist, schuld-
haft gegen die ASB, insbesondere durch die Nichterfüllung 
oder mehrfach nicht fristgemäßen Erfüllung einer Zahlungs-
verpflichtung oder Nichtleistung einer Sicherheit, ist der Ver-
sorger gegenüber dem Kunden nach einer nochmaligen 
Mahnung berechtigt, die Versorgung zwei Wochen nach de-
ren Androhung durch den Netzbetreiber unterbrechen zu las-
sen, wenn die Unterbrechung der Stromlieferung nochmals 
acht Werktage im Voraus durch postalische Mitteilung ange-
kündigt wurde. Satz 1 gilt nicht, wenn der Kunde nachweist, 
dass die Folgen der Unterbrechung außer Verhältnis zur 
Schwere der Zuwiderhandlung stehen oder der Kunde nach 
§ 294 ZPO in Textform glaubhaft darlegt, dass hinreichende 
Aussichten darauf bestehen, dass er seinen Verpflichtungen 
zukünftig wieder uneingeschränkt nachkommen wird. Der 
Versorger kann mit der ersten oder einer folgenden Mahnung 
zugleich die Unterbrechung der Stromversorgung androhen, 
sofern diese nicht außer Verhältnis zur Schwere der Zuwi-
derhandlung steht. 

1.3. Ist der Kunde Haushaltskunde und befindet sich dieser we-
gen einer fälligen Zahlung in Verzug, wird dieser vom Versor-
ger spätestens vier Wochen vor einer geplanten Versor-
gungsunterbrechung wegen Nichtzahlung fälliger Forderun-
gen des Versorgers in geeigneter Weise deutlich und leicht 
verständlich über Möglichkeiten zur Vermeidung der Versor-
gungsunterbrechung und deren Konsequenzen informiert, 
die für den Haushaltskunden keine Mehrkosten verursachen. 
Dazu können gehören 
1. Hilfsangebote zur Abwendung einer Versorgungsunter-

brechung wegen Nichtzahlung,  
2. Vorauszahlungssysteme,  
3. Informationen zu Energieaudits,  
4. Informationen zu Energieberatungsdiensten,  
5. alternative Zahlungspläne verbunden mit einer Stun-

dungsvereinbarung,  
6. Hinweis auf staatliche Unterstützungsmöglichkeiten der 

sozialen Mindestsicherung oder 
7. eine Schuldnerberatung. 

1.4. Ist der Kunde trotz ordnungsgemäßer Ankündigung eines 
Termins und eines Ersatztermins für die Unterbrechung von 
ihm verschuldet nicht angetroffen worden und konnten des-
halb die zur Unterbrechung erforderlichen Maßnahmen nicht 
durchgeführt werden, oder scheitert die Unterbrechung aus 
einem anderen Grund, den der Kunde schuldhaft zu vertre-
ten hat, kann der Versorger die ihm hierdurch zusätzlich ent-
standenen Kosten unter Beachtung vergleichbarer Fälle und 
unter Beachtung von § 315 BGB nach tatsächlichem Auf-
wand oder pauschal berechnen.  

1.5. Der Versorger hat die Stromversorgung des Kunden unver-
züglich durch den Netzbetreiber wiederherstellen zu lassen, 
sobald die Gründe für die Unterbrechung entfallen sind und 
der Kunde die Kosten der Unterbrechung und Wiederherstel-
lung der Stromversorgung dem Versorger in voller Höhe er-
setzt hat. Die Kosten können für strukturell vergleichbare 
Fälle pauschal berechnet werden; die pauschale Berech-
nung muss einfach nachvollziehbar sein. Die Pauschale darf 
die nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden 
Kosten nicht übersteigen. Auf Verlangen des Kunden ist die 
Berechnungsgrundlage nachzuweisen. Der Nachweis gerin-
gerer Kosten ist dem Kunden zu gestatten. 

1.6. Werden vom Gesetzgeber besondere Vorgaben zur Versor-
gungsunterbrechung bei Haushaltskunden außerhalb der 
Grundversorgung gemacht, die von den vorstehenden Rege-
lungen abweichen, so sind diese für deren Anwendungs-
dauer gegenüber den vorstehenden Ziffern 1.2. bis 1.5. vor-
rangig.  

 
2. Form und Inhalt einer Kündigung sowie Umzug 
2.1. Die Kündigung bedarf der Textform. Der Kunde hat bei einer 

von ihm gegenüber dem Versorger ausgesprochenen Kündi-
gung in der Kündigungserklärung mindestens folgende An-
gaben zu machen: 
- Kunden- und Verbrauchsstellennummer sowie 
- Zählernummer. 
Bei einem Umzug hat der Kunde zusätzlich gegenüber dem 
Versorger noch folgende Angaben zu machen: 
- Datum des Auszuges, 
- Zählerstand am Tag des Auszuges, 
- Name und Adresse des Eigentümers/Vermieters der bis-

herigen Entnahmestelle, 
- neue Rechnungsanschrift des Kunden für die Schluss-

rechnung und 
- Telefonnummer und E-Mail-Adresse des Kunden zur 

Kontaktaufnahme. 
2.2. Unterlässt es der Kunde bei der Kündigung schuldhaft, dem 

Versorger die Angaben nach Ziffer 2.1. insgesamt zu ma-

chen oder sind diese falsch oder unvollständig, hat der 
Kunde die dem Versorger hierdurch entstehenden Kosten an 
diesen vollständig zu erstatten, insbesondere auch Kosten, 
die dem Versorger durch Dritte zur Ermittlung dieser Anga-
ben berechnet werden. Der Versorger ist berechtigt, solche 
Kosten, sofern es sich nicht um Drittkosten handelt, dem 
Kunden auch pauschal und unter Berücksichtigung ver-
gleichbarer Fälle zu berechnen. 

2.3.  Unterbleibt die Mitteilung des Kunden nach Ziffer 2.1. aus 
Gründen, die dieser zu vertreten hat, und wird dem Lieferan-
ten die Tatsache des Umzugs auch sonst nicht bekannt, ist 
der Kunde - ungeachtet einer Vertragsbeendigung - ver-
pflichtet, weitere Entnahmen an seiner bisherigen Entnahme-
stelle, für die der Versorger von keinem anderen Letztver-
braucher eine Vergütung für Stromlieferungen erhält, nach 
den Preisen dieses Vertrages zu vergüten. Die Pflicht des 
Versorgers, bei Kenntniserlangung von diesem Umzug zur 
unverzüglichen Abmeldung der bisherigen Entnahmestelle, 
bleibt hiervon unberührt. 

2.4. Der Versorger wird keine gesonderten Entgelte für den Fall 
einer Kündigung des Vertrages, insbesondere wegen eines 
Wechsels des Versorgers, verlangen. 

 
3. Fristlose Kündigung durch den Versorger 

Der Versorger ist in den Fällen von Abschnitt IV., Ziffer 1.1. 
berechtigt, das Vertragsverhältnis fristlos zu kündigen, wenn 
die Voraussetzungen zur Unterbrechung der Stromversor-
gung wiederholt vorliegen. Bei wiederholten Zuwiderhand-
lungen nach Abschnitt IV., Ziffer 1.2. ist der Versorger zur 
fristlosen Kündigung nur berechtigt, wenn sie 2 Wochen vor-
her angedroht wurde und die Zuwiderhandlung weiterhin ge-
geben ist.  

 
V. Preise und Preisanpassungen  
1. Preise  
1.1. Das vom Kunden für Stromlieferungen des Versorgers an die 

Entnahmestelle(n) des Kunden an den Versorger zu bezah-
lende Entgelt setzt sich aus einem verbrauchsunabhängigen 
Grundpreis und einem verbrauchsabhängigen Arbeitspreis 
(Beschaffungs- und Verwaltungskosten des Versorgers für 
den gelieferten Strom), dieser in Cent/kWh, zusammen.  

1.2. Zusätzlich zu dem in Ziffer 1.1. genannten Arbeits- und 
Grundpreis hat der Kunde für die Stromlieferungen des Ver-
sorgers an die Entnahmestelle des Kunden an den Versorger 
die folgenden und vom Versorger nicht beeinflussbaren, 
selbstständigen Kostenelemente gemäß den nachfolgenden 
Ziffern 1.2.1. bis 1.2.4. in der jeweils geltenden Höhe zu be-
zahlen: 

1.2.1. Die vom Versorger für die Versorgung des Kunden zu bezah-
lenden Netzentgelte, die nach der Anreizregulierungsver-
ordnung (ARegV) behördlich reguliert werden und deren 
konkrete Höhe vom Kunden auf der Internetseite desjenigen 
örtlichen Netzbetreibers eingesehen werden kann, in dessen 
Netz die Entnahmestelle des Kunden liegt. 

1.2.2. Die  a)  KWKG-Umlage nach dem KWKG, 
  b) Konzessionsabgabe nach der Konzessions-

abgabeverordnung (KAV), deren konkrete 
Höhe vom Kunden auf der Internetseite des-
jenigen örtlichen Netzbetreibers eingesehen 
werden kann, in dessen Netz die Entnahme-
stelle des Kunden liegt, 

  c)  Offshore-Netzumlage nach § 10 EnFG,   und 
  d) StromNEV-Umlage nach § 19 Abs. 2 Strom-

NEV.   
in der jeweils geltenden Fassung. Dabei beinhaltet die Um-
lage nach Buchstabe d) die Umlage nach § 118 Abs. 6 EnWG 
(= Wasserstoffumlage) sowie ab dem 01.01.2025 den „Auf-
schlag für besondere einspeiseseitige Netznutzung“ gemäß 
dem Beschluss der Bundesnetzagentur vom 28.08.2024 (Ak-
tenzeichen BK8-24-001-A), sofern diese nicht gesondert ab-
gerechnet werden. Die jeweilige Höhe dieser Umlagen ist auf 
der Informationsplattform der deutschen Übertragungsnetz-
betreiber (derzeit: www.netztransparenz.de) veröffentlicht 
und kann dort vom Kunden selbst eingesehen werden. 

1.2.3. Das vom Versorger an den für die Entnahmestelle(n) des 
Kunden verantwortlichen Messstellenbetreiber  bezahlte Ent-
gelt für den Messstellenbetrieb, dessen konkrete Höhe vom 
Kunden auf der Internetseite des betreffenden Messstellen-
betreibers eingesehen werden kann. 

1.2.4. Die Stromsteuer, deren Höhe in § 3 Stromsteuergesetz 
(StromStG) geregelt ist. 

1.3. Beauftragt der Kunde als Anschlussnutzer und/oder als An-
schlussnehmer nach §§ 5 oder 6 MsbG selbst einen Mess-
stellenbetreiber im Rahmen eines Vertrages gemäß § 9 Abs. 
1 Nr. 1 MsbG in Verbindung mit § 10 MsbG mit dem Mess-
stellenbetrieb, entfällt für die Zeit einer solchen Beauftragung 
die Verpflichtung des Kunden gegenüber dem Versorger zur 

http://www.netztransparenz.de/


Zahlung von Entgelten für den Messstellenbetrieb nach der 
vorstehenden Ziffer 1.2.3. 

1.4. Zusätzlich hat der Kunde auf den Grundpreis und den Ar-
beitspreis nach Ziffer 1.1. und die selbstständigen Kostenele-
mente nach der vorstehenden Ziffer 1.2. die gesetzliche Um-
satzsteuer in ihrer jeweils aktuellen Höhe an den Versorger 
zu entrichten. 

1.5. Für Leistungen (z. B. unterjährige Abrechnung bezüglich ei-
ner Entnahmestelle ohne registrierender Leistungsmessung 
oder Mahnung bei Zahlungsverzug des Kunden) oder Kosten 
(z. B. Sperrgebühren des Netzbetreibers oder für einen In-
kassogang durch den Versorger) des Versorgers im Rahmen 
des mit dem Kunden bestehenden Vertrages, die nicht Ge-
genstand der eigentlichen Stromlieferung als solches sind, 
also nicht unter die vorstehenden Ziffern 1.1., 1.2 oder 1.4 
fallen, ist das Tarifblatt des Versorgers maßgebend. Sind in 
diesem für solche Leistungen oder Kosten des Versorgers im 
Rahmen dieses Vertrages keine Preise ausgewiesen, richten 
sich diese nach den entsprechenden Veröffentlichungen auf 
der Internetseite zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses 
und nach § 315 BGB. 

1.6. Der Versorger teilt dem Kunden auf dessen Anfrage hin die 
Höhe der in den vorstehenden Ziffern 1.1., 1.2. und 1.4. ge-
nannten Entgelte und Preise mit.  

 
2. Preisanpassungen 
2.1. Je nach den zwischen dem Kunden und dem Versorger ge-

troffenen Vereinbarungen zu Preisanpassungen (= Tarif) gilt 
zwischen den Parteien ein Festpreis gemäß der nachfolgen-
den Ziffer 2.2. eine eingeschränkte Preisgarantie gemäß der 
nachfolgenden Ziffer 2.3. oder es gelten die allgemeinen 
Preisanpassungsregelungen gemäß der nachfolgenden Zif-
fer 2.4.  

2.2. Ist zwischen dem Kunden und dem Versorger im Rahmen 
eines Tarifs für eine bestimmte Laufzeit bezüglich dem 
Grund- und dem Arbeitspreis nach Abschnitt V., Ziffer 1.1. 
sowie den selbstständigen Kostenelementen nach Abschnitt 
V., Ziffern 1.2. und 1.4. ein Festpreis vereinbart, bleibt dieser 
vereinbarte Festpreis während dieser bestimmten Laufzeit 
unverändert und diesbezügliche Preisanpassungen sind für 
diese Laufzeit ausgeschlossen.  

2.3. Ist zwischen den Parteien im Rahmen eines Tarifs für eine 
bestimmte Laufzeit eine eingeschränkte Preisgarantie ver-
einbart, gelten für diese Laufzeit im Rahmen der einge-
schränkten Preisgarantie für Preisanpassungen ausschließ-
lich und abschließend die Regelungen in den nachfolgenden 
Ziffern 2.3.1. bis 2.3.9.:  

2.3.1. Für die Dauer der eingeschränkten Preisgarantie bleiben so-
wohl der Grund- wie auch der Arbeitspreis nach Abschnitt V., 
Ziffer 1.1. als solches unverändert. 

2.3.2. Sollte sich nach dem Vertragsabschluss ein selbstständiges 
Kostenelement nach Abschnitt V., Ziffern 1.2. und 1.4. erhö-
hen (nachfolgend nur zusätzliche Kosten genannt), erhöht 
sich automatisch das vom Kunden für dieses selbstständige 
Kostenelement an den Versorger zu bezahlende Entgelt um 
den entsprechenden Cent-Betrag/kWh der zusätzlichen Kos-
ten. Eine Erhöhung nach Satz 1 gegenüber dem Kunden 
über denjenigen Betrag hinaus, der an zusätzlichen Kosten 
vom Versorger für das sich ändernde Kostenelement getra-
gen werden muss, ist ausgeschlossen. Satz 1 und 2 gelten 
entsprechend, wenn sich mehrere selbstständige Kostenele-
mente nach Abschnitt V., Ziffern 1.2. und/oder 1.4.erhöhen. 

2.3.3. Eine Erhöhung nach der vorstehenden Ziffer 2.3.2. findet 
nicht statt, wenn zusätzliche Kosten nach Ziffer 2.3.2. nach 
deren Höhe und dem Zeitpunkt ihres Entstehens dem Ver-
sorger bei Vertragsschluss bereits konkret bekannt oder vor-
hersehbar waren, oder eine gesetzliche Regelung einer Wei-
terberechnung zusätzlicher Kosten an den Kunden entge-
gensteht. 

2.3.4. Sollte sich nach Vertragsabschluss ein selbstständiges Kos-
tenelement nach Abschnitt V., Ziffern 1.2. und/oder 1.4. ver-
ringern oder ganz entfallen (= Entlastungen), verringert sich 
automatisch das vom Kunden für dieses selbstständige Kos-
tenelement an den Versorger zu bezahlende Entgelt um den 
entsprechenden Cent-Betrag/kWh der Entlastung. Satz 1 gilt 
entsprechend, wenn es bei mehreren selbstständigen Kos-
tenelementen nach Satz 1 zu Entlastungen kommt. 

2.3.5. Zusätzliche Kosten nach der vorstehenden Ziffer 2.3.2. und 
Entlastungen nach der vorstehenden Ziffer 2.3.4. sind bei je-
der automatischen Preisanpassung im Rahmen von Ab-
schnitt V., Ziffer 2.3. vom Versorger gegenläufig zu saldieren.  

2.3.6. Automatische Preisanpassungen, die zusätzliche Kosten 
und/oder Entlastungen im Rahmen von Ziffer 2.3. betreffen, 
erfolgen stets zu demjenigen Zeitpunkt, zu dem solche zu-
sätzlichen Kosten und/oder Entlastungen gegenüber dem 
Versorger wirksam werden, also bei zusätzlichen Kosten von 

diesem zu zahlen sind oder bei Entlastungen von diesem 
nicht mehr bezahlt werden müssen. 

2.3.7. Die vorstehenden Ziffern 2.3.1. bis 2.3.6. gelten entspre-
chend, sollten andere als in Abschnitt V., Ziffern 1.2. und 1.4. 
genannten selbstständige Kostenelemente, aber allein durch 
den Gesetzgeber veranlasste, die Beschaffung, Übertra-
gung, Verteilung, Durchleitung, Netznutzung oder den Ver-
brauch von Strom belastende Steuern, Abgaben und/oder 
Umlagen oder sonstige durch den Gesetzgeber veranlasste 
allgemeine Belastungen (d. h. kein Bußgeld o. ä.) neu ent-
stehen, sich anschließend ändern (Erhöhung oder Verringe-
rung) oder anschließend wieder ganz entfallen und dies un-
mittelbaren Einfluss auf die Kosten für die nach diesem Ver-
trag vom Versorger gegenüber dem Kunden geschuldete 
Stromlieferung haben. Eine automatische Weiterberechnung 
(Erhöhung oder Absenkung) gegenüber dem Kunden im 
Rahmen von Ziffer 2.3.7. ist dabei auf denjenigen Betrag in 
Cent/kWh beschränkt, der nach dem Sinn und Zweck der ge-
setzlichen Regelung nach Satz 1 auf das einzelne Vertrags-
verhältnis (z. B. nach Kopf oder Verbrauch) entfällt. 

2.3.8. Für automatische Preisanpassungen im Rahmen von Ziffer 
2.3. gilt Abschnitt V., Ziffer 1.4. entsprechend. 

2.3.9.  Der Versorger wird dem Kunden eine automatische Preisan-
passung im Rahmen von Abschnitt V., Ziffer 2.3. spätestens 
mit der auf die automatische Preisanpassung folgenden 
Rechnungsstellung mitteilen, wenn der Versorger die Preis-
anpassung dem Kunden nicht vorher per Post anzeigt. 

2.4. Ist zwischen den Parteien im Rahmen eines Tarifs kein Fest-
preis nach Abschnitt V., Ziffer 2.2. und keine eingeschränkte 
Preisgarantie nach Abschnitt V., Ziffer 2.3. vereinbart, so gel-
ten zwischen den Parteien ausschließlich die folgenden all-
gemeinen Preisanpassungsregelungen:  

2.4.1. Der Versorger wird die auf der Grundlage dieses Vertrages 
vom Kunden für Stromlieferungen des Versorgers an diesen 
zu bezahlenden Entgelte nach billigem Ermessen gemäß § 
315 BGB der Entwicklung der Kosten anpassen, die für die 
Berechnung dieser Entgelte maßgeblich sind. Dabei gilt: 
Eine Erhöhung dieser Entgelte kann dabei seitens des Ver-
sorgers etwa erfolgen und eine Ermäßigung dieser Entgelte 
ist vom Versorger vorzunehmen, wenn sich z. B. die Kosten 
des Versorgers für die Beschaffung von Strom oder die Netz-
entgelte entsprechend ändern oder sonstige Änderungen der 
energiewirtschaftlichen oder rechtlichen Rahmenbedingun-
gen zu einer veränderten Kostensituation des Versorgers 
führen (z. B. bei der Änderung von selbstständigen Kosten-
elementen nach Abschnitt V., Ziffern 1.2., 1.4. oder Bezugs-
kosten). Steigerungen bei einer Kostenart, z. B. den Strom-
bezugskosten, dürfen vom Versorger nur in dem Umfang für 
eine Preiserhöhung herangezogen werden, in dem kein Aus-
gleich durch etwaige rückläufige Kosten in anderen Berei-
chen der Stromvertriebssparte, etwa bei den Netzentgelten, 
den Vertriebskosten und/oder den Kostenelementen nach 
Ziffer 1.2.2., erfolgt. Bei Kostensenkungen, z. B. der Strom-
bezugskosten des Versorgers, den Netzentgelten und/oder 
den Kostenelementen nach Ziffer 1.2.2., ist das vom Kunden 
für die Stromlieferung des Versorgers an diesen zu bezah-
lende Entgelt vom Versorger unter Berücksichtigung von § 
315 BGB zu ermäßigen, soweit diese Kostensenkungen 
nicht durch Steigerungen in anderen Bereichen der Strom-
sparte des Versorgers ganz oder teilweise ausgeglichen wer-
den. Kostensenkungen erfolgen dabei jeweils in Cent/kWh 
der entsprechenden Entlastung(en) des Versorgers. 

2.4.2. Der Versorger hat bei der Ausübung seines billigen Ermes-
sens gemäß § 315 BGB den jeweiligen Zeitpunkt einer Än-
derung der Entgelte im Rahmen von Abschnitt V., Ziffer 2.4. 
so zu wählen, dass Entgeltsenkungen nicht nach für den 
Kunden ungünstigeren Maßstäben Rechnung getragen wird 
als Entgelterhöhungen, also eine Entgeltsenkung mindes-
tens im gleichen Umfang preiswirksam wird wie eine Entgel-
terhöhung. 

2.4.3. Änderungen der Preise nach den vorstehenden Ziffern 2.4.1. 
und 2.4.2. sind nur zum Monatsersten möglich. Der Versor-
ger wird dem Kunden die Preisänderung im Rahmen von Zif-
fer 2.4. unter dem Hinweis auf den Anlass, die Voraussetzun-
gen und den Umfang spätestens zwei Wochen - bei Haus-
haltskunden spätestens einen Monat - vor dem geplanten 
Wirksamwerden der Preisanpassung in Textform mitteilen. 
Hat der Kunde dem Versorger seine E-Mail-Adresse ange-
geben und sein Einverständnis zur Übersendung von Preis-
anpassungen an diese Adresse erteilt, kann die Mitteilung 
über die Preisänderung auch per E-Mail an den Kunden er-
folgen.  

2.4.4. Im Fall einer Preisänderung im Rahmen von Abschnitt V., Zif-
fer 2.4. hat der Kunde das Recht, den Vertrag ohne die Ein-
haltung einer Kündigungsfrist zu demjenigen Zeitpunkt zu 
kündigen, zu dem die Preisanpassung nach der Angabe des 
Versorgers wirksam werden soll, ohne dass der Versorger 



hierfür ein gesondertes Entgelt verlangen darf. Auf dieses 
gesetzliche Sonderkündigungsrecht des Kunden nach § 41 
Abs. 5 Satz 4 EnWG wird der Kunde vom Versorger in der 
Preisänderungsmitteilung gesondert hingewiesen. Im Fall ei-
ner solchen Sonderkündigung des Kunden nach § 41 Abs. 5 
Satz 4 EnWG wird die Preisänderung gegenüber dem kündi-
genden Kunden nicht wirksam und der Stromliefervertrag en-
det zu dem in Satz 1 genannten Zeitpunkt. Das Kündigungs-
recht nach § 314 BGB bleibt von den Sätzen 1 bis 3 unbe-
rührt. 

2.4.5 Ein Sonderkündigungsrecht nach Ziffer 2.4.4. steht dem Kun-
den nicht zu und eine Unterrichtung nach 2.4.3. kann unter-
bleiben bei einer unveränderten Weitergabe von umsatzsteu-
erlichen Mehr- oder Minderbelastungen, die sich aus einer 
gesetzlichen Änderung der geltenden Umsatzsteuersätze er-
geben sowie bei der unveränderten Weitergabe von Minder-
belastungen aufgrund einer Absenkung des Saldos der Kal-
kulationsbestandteile nach § 40 Absatz 3 Nr. 3 EnWG. 

2.4.6. Im Übrigen bleibt § 315 BGB bei Preisanpassungen im Rah-
men von Abschnitt V., Ziffer 2.4. unberührt. 

2.5. Der Kunde stimmt einer Preisanpassung im Rahmen von Ab-
schnitt V., Ziffer 2.4. dadurch zu (= Zustimmungsfiktion), 
a) dass er von seinem Kündigungsrecht nach Abschnitt V., 

Ziffer 2.4.4. Satz 1 keinen Gebrauch macht, 
b) er nach Ablauf der Kündigungsfrist gemäß Abschnitt V., 

Ziffer 2.4.4. Satz 1 weiterhin vom Versorger Strom be-
zieht,   und 

c) der Versorger im Rahmen einer Mitteilung der Preisan-
passung an den Kunden im Rahmen von Abschnitt V., 
Ziffer 2.4.4. diesen über die Gründe der Preisanpassung, 
die rechtlichen Folgen (= Zustimmungsfiktion) einer un-
terlassenen Kündigung des Kunden nach Abschnitt V., 
Ziffer 2.4.4., Satz 1 und den Weiterbezug von Strom 
durch den Kunden beim Versorger nach Ablauf der dort 
bestimmten Kündigungsfrist informiert hat.  
Sind die vorstehend in den Buchstaben a) bis c) genann-
ten Voraussetzungen gegeben und zahlt der Kunde den 
auf die Preiserhöhung basierenden ersten Abschlag an 
den Versorger ohne Vorbehalt, gilt das bei einer Preiser-
höhung im Preiserhöhungsschreiben genannte neue 
Entgelt als vereinbart. Gleiches gilt auch bei einer Preis-
senkung.  

2.6. Informationen über die aktuellen Tarife und Produkte des 
Versorgers und deren Entgelte erhält der Kunde auf der In-
ternetseite des Versorgers, telefonisch wie auch auf Anfrage 
des Kunden in Textform (z. B. per E-Mail). 

2.7. Der Grundpreis nach Ziffer 1.1. ist vom Kunden auch dann 
zu bezahlen, wenn er über seine Entnahmestelle keinen 
Strom bezieht. 

 
VI. Gerichtsstand, Pauschalen, Verbraucherbeschwerde 

und Änderung der ASB 
1. Gerichtsstand 

Gerichtsstand für die beiderseitigen Verpflichtungen aus dem 
Versorgungsvertrag ist der Ort der Stromentnahme durch 
den Kunden aus dem örtlichen Verteilernetz, in dem die Ent-
nahmestelle des Kunden liegt. Ist der Kunde jedoch Kauf-
mann im Sinne des HGB oder eine juristische Person, ist Ge-
richtsstand der Sitz des Versorgers. 

 
2. Pauschalen und deren Höhe 
2.1 Bezüglich Pauschalen, die nicht den Arbeits- oder Grund-

preis betreffen (z. B. Mahnung, Versorgungsunterbrechung, 
unterjährige Abrechnungen bei SLP-Kunden), sind diejeni-
gen Beträge maßgebend, welche zum Zeitpunkt des Ver-
tragsabschlusses gültig und auf der Internetseite des Versor-
gers veröffentlicht oder in einem dem Vertrag beigefügten 
Preisblatt angegeben sind. 

2.2. Pauschalen nach Ziffer 2.1. dürfen den für den Versorger 
nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden 
Schaden, die gewöhnlich eintretende Wertminderung oder 
den nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge anfallenden Auf-
wand des Versorgers nicht übersteigen. Es ist dem Kunden 
ausdrücklich der Nachweis gestattet, dass ein Schaden, eine 
Wertminderung oder ein Aufwand des Versorgers dem Ver-
sorger überhaupt nicht entstanden oder wesentlich niedriger 
ist als die Höhe des entsprechenden Entgeltes oder der ent-
sprechenden Pauschale. 

 
3. Einschaltung Dritter 

Der Versorger ist berechtigt, zur Erfüllung seiner Vertrags-
pflichten gegenüber dem Kunden auch Dritte einzuschalten, 
ebenso seine vertraglichen Ansprüche auf Dritte zu übertra-
gen, nicht aber den Vertrag als solches.  

 
4. Verbraucherbeschwerde, Schlichtungsstelle und OS-

Plattform 

4.1. Der Versorger wird Beanstandungen von Verbrauchern im 
Sinne des § 13 des BGB (= Privatpersonen), insbesondere 
zum Vertragsabschluss oder zur Qualität von Leistungen des 
Versorgers, die die Versorgung mit Strom sowie, wenn der 
Versorger auch Messstellenbetreiber ist, den Messstellenbe-
trieb betreffen, innerhalb einer Frist von 4 Wochen ab deren 
Zugang beim Versorger an den Kunden beantworten. Wird 
der Verbraucherbeschwerde durch den Versorger nicht ab-
geholfen, wird er dem Kunden die Gründe hierfür schriftlich 
oder elektronisch darlegen und ihn auf das Schlichtungsver-
fahren nach § 111b EnWG hinweisen. 

4.2. Zur Beilegung von Streitigkeiten zwischen dem Versorger 
und einem Verbraucher über die Versorgung mit Strom so-
wie, wenn der Versorger auch Messstellenbetreiber ist, die 
Messung von Strom, kann vom Verbraucher die Schlich-
tungsstelle nach Ziffer 4.4. angerufen werden, wenn der Ver-
sorger der Beschwerde im Verfahren nach Ziffer 4.1. nicht 
abgeholfen hat und ein Gerichtsverfahren über den Streitfall 
nicht anhängig ist. Ein Antrag auf Schlichtung bei der 
Schlichtungsstelle kann vom Kunden dort schriftlich, telefo-
nisch oder auf elektronischem Weg eingebracht werden. So-
fern ein Kunde eine Schlichtung bei der Schlichtungsstelle 
beantragt, wird der Versorger an dem Schlichtungsverfahren 
teilnehmen. Schlichtungsverfahren sollen regelmäßig inner-
halb von drei Monaten abgeschlossen werden.  

4.3. Sofern wegen eines Anspruchs, der vom Schlichtungsverfah-
ren betroffen ist, ein Mahnverfahren eingeleitet wurde, soll 
der das Mahnverfahren betreibende Beteiligte auf Veranlas-
sung der Schlichtungsstelle das Ruhen des Mahnverfahrens 
bewirken. Auf die Verjährungshemmung einer Beschwerde 
gemäß § 204 Abs. 1 Nr. 4 BGB wird hiermit hingewiesen. Die 
Schlichtungssprüche sind für die Parteien nicht verbindlich. 
Das Recht der Beteiligten, die Gerichte anzurufen oder ein 
anderes Verfahren nach dem EnWG zu beantragen, bleibt 
vom Schlichtungsverfahren unberührt. 

4.4. Die Kontaktadressen für ein Schlichtungsverfahren lauten:  
a) Schlichtungsstelle Energie e.V., Friedrichstraße 133, 

10117 Berlin, Tel.: +49 (0)30 / 2757240-0, Telefax: +49 
(0)30 / 2757240-69, Internet: www.schlichtungsstelle-
energie.de, E-Mail: info@schlichtungsstelle-energie.de  

b) Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommuni-
kation, Post und Eisenbahnen, Verbraucherservice, 
Postfach 8001, 53105 Bonn, Tel.: +49 (0)30 / 22480-500 
oder +49 (0)1805-101000, Telefax: +49 (0)30/22480-
323, Internet: www.bundesnetzagentur.de, E-Mail:  ver-
braucherservice-energie@bnetza.de 

4.5. Abweichend von Ziffern 4.1 bis 4.4. können sich Verbraucher 
im Sinne von § 13 BGB bei Beschwerden in Zusammenhang 
mit Leistungen des Versorgers auch an die Online-Streitbei-
legungs-Plattform der Europäischen Kommission (OS-
Plattform) unter https://ec.europa.eu/consumers/odr wen-
den. 

 
5. Änderung vertraglicher Regelungen  
5.1. Der Versorger ist, außer bei Preisanpassungen, für die aus-

schließlich die gesonderten Regelungen nach Abschnitt V., 
Ziffer 2. der ASB gelten, berechtigt, die ASB unter Beachtung 
der Interessen des Kunden durch textliche Bekanntgabe an 
den Kunden, die mindestens 6 Wochen vor der beabsichtig-
ten Änderung erfolgen muss, zu ändern, wenn durch unvor-
hersehbare Änderungen, die der Versorger nicht veranlasst 
und auf die er auch keinen Einfluss hat, das bei Vertrags-
schluss bestehende Äquivalenzverhältnis in nicht unbedeu-
tendem Maße gestört wird und/oder wenn die Rechtspre-
chung eine Klausel für unwirksam erklärt und dadurch 
Schwierigkeiten bei der Durchführung des Vertrages entste-
hen, die nur durch eine Anpassung oder Ergänzung zu be-
seitigen sind.  

5.2. Bei Änderungen nach der vorstehenden Ziffer 5.1. kann der 
Kunde den Vertrag gemäß § 41 Abs. 5 Satz 4 EnWG ohne 
die Einhaltung einer Kündigungsfrist zu demjenigen Zeit-
punkt kündigen, zu dem die Änderung nach den Angaben 
des Versorgers wirksam werden soll, ohne dass der Versor-
ger dem Kunden hierfür ein Entgelt berechnen darf. 

5.3. Abschnitt V., Ziffer 2.5. der ASB gilt für Änderungen nach der 
vorstehenden Ziffer 5.1. entsprechend.   

 
VII. Datenschutz, Energiedienstleistungsgesetz und Wider-

rufsbelehrung für Verbraucher,  

1. Datenschutzhinweise nach Art. 13, 14 DS-GVO für natür-
liche Personen 

 Verantwortlicher: Stadtwerke Bad Tölz GmbH, An der Oster-
leite 2, 83646 Bad Tölz, Tel.: 08041/797-0, E-Mail: info@stw-
toelz.de, Datenschutzbeauftragter: Dr. Joachim Schmid, 
Marktplatz 20, 89257 Illertissen, Tel.: 07303 90179810, E-
Mail: dr.schmid@e-rechtsanwaelte.de. Die vollständige Da-
tenschutzerklärung für Kunden des Versorgers kann unter 

http://www.schlichtungsstelle-energie.de/
http://www.schlichtungsstelle-energie.de/
mailto:info@schlichtungsstelle-energie.de
mailto:verbraucherservice@bnetza.de
mailto:verbraucherservice@bnetza.de


www.stw-toelz.de eingesehen sowie heruntergeladen wer-
den und ist auch unentgeltlich am Geschäftssitz des Verant-
wortlichen in Papierform erhältlich. In dieser wird u. a. über 
die Zwecke der Datenverarbeitung, die Empfänger von per-
sonenbezogenen Daten, die Dauer der Datenspeicherung 
und diejenigen Rechte informiert, die betroffenen Personen 
nach der DS-GVO zustehen. 

 
2. Energiedienstleistungsgesetz 

Gesetzliche Informationspflicht nach § 4 Abs. 2 EDL-G (Ge-
setz über Energiedienstleistungen): 
 
Zum Thema Energieeffizienzmaßnahmen, Energieaudits 
und Energiedienstleistungen wird verwiesen auf die bei der 
Bundesstelle für Energieeffizienz öffentlich geführte Anbie-
terliste www.bfee-online.de. Des Weiteren sind Angaben 
über angebotene Energieeffizienzmaßnahmen, Endkunden-
Vergleichsprofile sowie gegebenenfalls technische Spezifi-
kationen von energiebetriebenen Geräten erhältlich bei der 
Deutschen Energie-Agentur GmbH, Chausseestraße 128a, 
10115 Berlin, Tel.: +49 (0)30 66777 - 0, Fax: +49 (0)30 66 
777 - 699, www.dena.de sowie beim Bundesverband der 
Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände e.V., Rudi-
Dutschke-Straße 17, 10969 Berlin, 030 25 800 0, 
www.vzbv.de. 
 

 
3.  Widerrufsbelehrung für Verbraucher 

Nur für Verbraucher  gemäß § 13 BGB, also für natürliche 
Personen, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zweck abschlie-
ßen, der weder überwiegend deren gewerblichen noch 
selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden 
kann, gilt die folgende Widerrufsbelehrung: 
 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne An-
gabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Wi-
derrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Ver-
tragsabschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, 
müssen Sie uns,  

 
Stadtwerke Bad Tölz GmbH, An der Osterleite 2, 83646 
Bad Tölz, Telefonnummer: 08041/7970, Faxnummer: 
08041-797-199, info@stw-toelz.de, 

 
mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post 
versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Ent-
schluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie 

können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular 
verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur 
Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, wenn Sie die 
Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor 
Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

 
Folgen des Widerrufs: 

 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen 
alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, ein-
schließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzli-
chen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine an-
dere Art der Lieferung als die von uns angebotene, güns-
tigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich 
und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zu-
rückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf 
dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rück-
zahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie 
bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es 
sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes 
vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser 
Rückzahlung Entgelte berechnet. 

 
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistung oder Liefe-
rung von Strom während der Widerrufsfrist beginnen 
soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu 
zahlen, der dem Anteil der bis zum Zeitpunkt, zu dem Sie 
uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich 
dieses Vertrages unterrichten, bereits erbrachten 
Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der 
im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 

 
Wichtige Hinweise, wenn ein Verbraucherkunde einen 

Widerruf erklären möchte 
 

Will ein Verbraucherkunde gemäß § 13 BGB fristgemäß von 
seinem gesetzlichen Widerrufsrecht Gebrauch machen, 
kann er das nachfolgende Formular ausfüllen, abtrennen und 
unterschrieben entweder per Post, per Telefax oder per E-
Mail an eine dort bereits voreingetragene Kontaktadresse 
des Versorgers zurücksenden. Es wird ausdrücklich darauf 
hingewiesen, dass die Widerrufserklärung auch in jeder 
sonstigen Weise erfolgen kann, z. B. telefonisch oder auch 
mündlich. 

 

 
 
 
 

Stand: 12/2024 

http://www.vzbv.de/
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E-Mail: kundenservice@stw-toelz.de
Fax: 08041 797 299

WIDERRUFSFORMULAR 
für Verbraucherkunden gemäß Anlage 2  
zu Artikel 246 a § 1 Abs. 2 Satz 1 Nummer 1 und § 2 Abs. 2 Nummer 2 EGBGB 

STADTWERKE Bad Tölz GmbH 
An der Osterleite 2  
83646 Bad Tölz  

Sehr geehrter Damen und Herren, 

hiermit widerrufe(n) ich/wir den von mit/uns abgeschlossenen Vertrag über den Bezug von 

Strom/Gas und mach(n) dazu folgende Angaben: 

Bestellt am / Erhalten am: 

Zählernummer: 

Name des/der Verbraucher(s):  

Anschrift des/der Verbraucher(s): 
(Straße, Postleitzahl, Ort) 

Unterschrift des/der Verbraucher(s): 

Datum: 

mailto:kundenservice@stw-toelz.de




Dr. Joachim Schmid

Marktplatz 20

89257 Illertissen 

Woher kommen meine Daten und welche Daten werden verarbeitet?

Personenbezogene Daten verarbeiten wir gemäß dem Grundsatz der 

Datenvermeidung und Datensparsamkeit nur in dem Maß, wie dies erforderlich 

ist und uns dies aufgrund rechtlicher Vorgaben erlaubt ist.

 

Folgende Daten können von uns erhoben verarbeitet und

genutzt werden:

· Stammdaten, insbesondere Name, Geburtsdatum, Geburtsort 

Staatsangehörigkeit

· IP-Adresse

· Datum und Uhrzeit einer E-Mail-Kontaktaufnahme per Onlinedienst

· Vertragsdaten wie Vertragsbeginn/Ende

· Daten von Bestellungen, Liefertermine, Korrespondenz

· Bonitätsdaten

· im Personalausweis enthaltene Daten

· Authentifikationsdaten insbesondere Unterschriften

· Bankverbindungen

· steuerrelevante Daten, insbesondere die Steuernummer

· ggf. sonstige mit Erfüllung des Vertrages im Zusammenhang

stehende Daten

· Daten zur Ratenzahlungsvereinbarung

· Daten aus postalischer, elektronischer, telefonischer Kommunikation

· Ehegatten

· Verbrauchsdaten aller Energieversorgungsarten

· Verbrauchsstelle

· ehemalige Verbrauchsstelle

· Zählerstände
 

Aufgrund welcher Rechtsgrundlage verarbeiten wir die Daten?

Wir verarbeiten die Daten auf der Rechtsgrundlage von Art. 6 DS-GVO entweder 

aufgrund einer Einwilligung, der Erfüllung des Vertrages oder im Rahmen einer 

vorvertraglichen Maßnahme und/oder zur Erfüllung einer rechtlichen 

Verpflichtung, wozu im wesentlichen steuerliche Aufbewahrungspflichten 

gehören. Der Rechtsgrund der beschriebenen Rechtsgrundlage entspricht auch 

dem Zweck der Datenverarbeitung.

In Fällen, in denen keine der beschriebenen Rechtsgrundlagen vorliegt, wägen 

wir Ihre Interessen sorgfältig ab und verarbeiten Ihre Daten nur in den Fällen, in 

denen unser berechtigtes Interesse Ihr Interesse am Datenschutz überwiegt.
 

Werden Daten weitergegeben?

Ihre Daten werden an Dritte nur weitergegeben, sofern dies ebenfalls im 

Rahmen der Vertragserfüllung notwendig ist und/oder Sie Ihre Einwilligung 

hierzu erteilt haben. Ihre personenbezogenen Daten werden auch von anderen 

Unternehmen, die im Auftrag der Stadtwerke Bad Tölz Unternehmensgruppe 

(„Auftragsverarbeiter“) oder im Rahmen von Geschäftspartnerschaften der 

Stadtwerke Bad Tölz Unternehmensgruppe tätig sind („Dritte“), genutzt. Hierbei 

kann es sich sowohl um Unternehmen der Stadtwerke Bad Tölz 

Unternehmensgruppe oder externe Unternehmen und Partner handeln. 

Mögliche Empfänger Ihrer Daten sind Abrechnungsdienstleister, 

Adressdienstleister, Inkassounternehmen, Netzbetreiber, Messstellenbetreiber, 

Versanddienstleister, Callcenter, Marketing- und Mediaagenturen, 

Marktforschungsinstitute, Social-Media-Unternehmen, IT-Dienstleister, Berater 

oder Beratungsgesellschaften, sonstige Service- und Kooperationspartner. Unter 

Umständen kann es notwendig sein, Ihre personenbezogenen Daten im Hinblick 

auf die Beantragung, Durchführung und/oder Beendigung der 

Geschäftsbeziehung sowie Daten über nicht vertragsgemäßes Verhalten oder 

betrügerisches Verhalten an Bonitätsdienstleister zu übermitteln. Die 

Rechtsgrundlagen dieser Übermittlung sind Art. 6 Abs. 1 lit. b und Art. 6 Abs. 1 

lit. f der Datenschutzgrundverordnung. Ermittlungen auf der Grundlage von Art.

6 Abs. 1 lit. f der Datenschutzgrundverordnung dürfen nur erfolgen, 

soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen des 

Bonitätsdienstleisters oder Dritter erforderlich ist und nicht die Interessen 

oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den 

Schutz personenbezogener Daten erfordern überwiegen. Der 

Datenaustausch mit Bonitätsdienstleistern dient auch der Erfüllung 

gesetzlicher Pflichten zur Durchführung von Kreditwürdigkeitsprüfungen 

von Kunden, § 505 Buchst. a des Bürgerlichen Gesetzbuches sowie § 18 a 

des Kreditwesengesetzes. 

 

Der Bonitätsdienstleister kann die Daten u.U. zum Zwecke der 

Profilbildung (Score) nutzen, um den Vertragspartnern im europäischen 

Wirtschaftsraum und in der Schweiz Informationen unter anderem zur 

Beurteilung der Kreditwürdigkeit von natürlichen Personen zu geben. Zum 

Zwecke der Abwehr strafbarer Handlung können wir die Daten ebenfalls 

an Bonitätsdienstleister übermitteln. Rechtsgrundlage dieser 

Übermittlung ist § 25 h KWG, Art. 6 Abs. 1 lit. a, Art. 6 Abs. 1 lit. b und Art. 

6 Abs. 1 lit. f der Datenschutzgrundverordnung. Die Übermittlung dieser 

Daten auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 Datenschutzgrundverordnung 

dürfen nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung der berechtigten Interessen 

erforderlich ist und nicht die Interessen oder Grundrechte und 

Grundfreiheiten der betroffenen Person die den Schutz 

personenbezogener Daten erfordern überwiegen. Der Datenaustausch 

dient auch der Erfüllung gesetzlicher Pflichten zur Durchführung von 

Kreditwürdigkeitsprüfungen § 505 a BGB und § 506 des BGB. Unter 

bestimmten Umständen kann es auch notwendig sein, Ihre Daten an 

Dienstleister für den Forderungseinzug zu übergeben und/oder im 

Streitfall an juristische Berater, Sachverständige und in diesem 

Zusammenhang stehende Dienstleister. Ferner ist es denkbar, dass Ihre 

Daten für steuerrechtliche Zwecke und Bilanzierungszwecke 

weitergegeben werden.

Wie lange werden Daten gespeichert?

Wir verarbeiten und speichern Ihre personenbezogenen Daten nur 

solange, wie dies zur Erfüllung vertraglicher und gesetzlicher Pflichten 

notwendig ist. Danach werden diese Daten gelöscht, sofern kein 

berechtigtes Interesse an der weiteren Verarbeitung vorliegt. Können Ihre 

Daten aus technischen oder sonstigen Gründen nicht gelöscht werden, so 

werden diese Daten anonymisiert und gesperrt.

Welche Rechte haben Sie?

· Recht auf Auskunft gem. Art. 15 DS-GVO: Sie haben das Recht, auf

Antrag unentgeltlich Auskunft zu erhalten, ob und welche Daten über Sie 

gespeichert sind und zu welchem Zweck die Speicherung erfolgt.

· Recht auf Berichtigung gem. Art. 16 DS-GVO:

Sie haben das Recht, von dem Verantwortlichen unverzüglich die

Berichtigung Ihrer unrichtigen personenbezogenen Daten zu verlangen. 

Unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung haben Sie das Recht, 

die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten auch 

mittels einer ergänzenden Erklärung- zu verlangen.

· Recht auf Löschung („Recht auf Vergessenwerden“)

gem. Art. 17 DS-GVO:
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Für Kunden, Interessenten, Anbieter und Kontaktpersonen, Art. 13 und 14 DS-GVO 

Für wen gelten diese Datenschutzhinweise? Die folgenden Hinweise gelten für 

alle natürlichen Personen mit denen wir im Rahmen unserer Geschäftskontakte 

in Gespräch und/oder Kontakt sind. 

Wer ist für die Verarbeitung meiner Daten verantwortlich und an wen kann ich 

mich zum Thema Datenschutz wenden?

Datenschutzbeauftragter STADTWERKE Bad Tölz GmbH 

An der Osterleite 2
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Telefon: 08041 797 - 0

Telefon: 07303  90179810 Fax: 08041 797 - 199
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Sie haben das Recht, von dem Verantwortlichen zu verlangen, dass Ihre Daten 

unverzüglich gelöscht werden. Der Verantwortliche ist verpflichtet, 

personenbezogene Daten unverzüglich zu löschen, sofern einer der folgenden 

Gründe zutrifft:

a) Zwecke, für die die personenbezogenen Daten erhoben

wurden, entfallen.

b) Sie widerrufen Ihre Einwilligung der Verarbeitung. Eine anderweitige

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung liegt nicht vor.

c) Sie widersprechen der Verarbeitung. Eine anderweitige

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung liegt nicht vor.

d) Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.

e) Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung

einer rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht

der Mitgliedstaaten erforderlich, dem der Verantwortliche unterliegt.

f) Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene

Dienste der Informationsgesellschaf t gemäß Art i kel 8 Absatz 1 erhoben.

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung gem. Art. 18 DS-GVO &. § 35 BDSG:

Sie haben das Recht die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn 

eine der folgenden Voraussetzungen gegeben ist:

a) Die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von Ihnen

angezweifelt.

b) Die Verarbeitung ist unrechtmäßig; Sie lehnen eine Löschung

jedoch ab.

c) Personenbezogene Daten werden für die Zwecke der Verarbeitung

nicht länger benötigt; Sie benötigen die Daten jedoch zur Geltendmachung, 

Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

d) Sie haben Widerspruch gegen die Verarbeitung gem. Art. 21 Abs.

1 DS-GVO eingelegt. Solange noch nicht feststeht, ob die berechtigten

Gründe des Verantwortlichen Ihnen gegenüber überwiegen, wird die

Verarbeitung eingeschränkt.

· Recht auf Datenübertragbarkeit gem. Art. 20 DS GVO: Sie haben

das Recht die von Ihnen bereitgestellten Daten in eine strukturierten,

gängigen und maschinenlesbaren Format von dem Verantwortlichen

zu erhalten. Eine Weiterleitung an einen andern Verantwortlichen darf von uns 

nicht behindert werden.

· Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde gem. Art. 13 Abs. 2 Lit. d,

77 DS-GVO i. V. m § 19 BDSG:

Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen die DS-GVO 

verstößt, haben Sie das Recht, Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde gem. Art. 

13 Abs. 2 Lit. d., 77 DS-GVO i. V. m. § 19 BDSG einzulegen. Hierzu wenden Sie 

sich bitte an folgende zuständige Aufsichtsbehörde:

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht

Promenade 18 

91522 Ansbach

T. +49 (0) 981 180093 - 0

F. +49 (0) 981 180093 - 800

E-Mail: poststelle@lda.bayern.de

Zurückziehen der Einwilligung gem. Art. 7 Abs. 3 DS-GVO: Beruht die 

Verarbeitung auf Ihrer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 Lit. a oder Art. 9 

Abs. 2 Lit. a (Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener 

Daten), sind Sie jederzeit dazu berechtigt die zweckmäßig gebundene 

Einwilligung zurückzuziehen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund 

der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung rückwirkend 

beseitigt wird.

Widerspruchsrecht gem. Art. 21 DS-GVO: Sie haben das Recht, in den 

Fällen von Art. 6 f DS-GVO jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung 

Ihrer Daten einzulegen. Dies bedeutet, sofern wir eine Verarbeitung von 

Daten auf Grundlage einer Interessenabwägung, wie in dieser -

Information einzeln dargelegt, vornehmen, haben Sie jederzeit das Recht, 

aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, gegen 

diese Verarbeitung Widerspruch einzulegen. Solche Gründe liegen 

insbesondere dann vor, wenn diese Ihren Interessen ein besonderes 

Gewicht verleihen

und hierdurch unsere Interessen überwiegen; dies gilt vor allem dann, 

wenn uns diese Gründe nicht bekannt sind und daher nicht bei der 

Interessenausübung berücksichtigt werden konnten.

Sofern Sie uns eine gesonderte Einwilligung für die Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten erteilt haben, können Sie diese jederzeit uns 

gegenüber widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung Ihrer Daten 

bis zum Widerruf bleibt von einem Widerruf unberührt. Sofern wir Ihnen 

als Bestandskunde gem. Art. 6 ff. DS-GVO per E-Mail oder auf dem 

Postweg Informationen zu unseren Dienstleistungen und Produkten 

zukommen lassen, können sie dem jederzeit widersprechen. In diesem Fall 

werden wir diese Kommunikation sofort einstellen.
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